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VERWALTUNGSGERICHT KÖLN 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

14 K 4719106 

In dem verwattungsgerichtlichen Verfahren 

des  , 50999 Köln, 

Klägers, 

ProzessbevollmächtIgte:  
Rechtsanwälte Lenz, Johlen und andere, Kaygasse 5, 50676 Köln,  
Gz,: 02115106 5/05 (CG),  

die 	 Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 2-10,50667 Köln,  
Gz,: 54,1.16.2-Schi-,  

Beklagte, 

Beigeladene: Hafen und Güterverkehr Köln Aktiengesellschaft, Harry-Blum-Plalz 2,  
50678 Köln,  

Prozessbevollmächtigte: 
RechtsanwäHe CMS Hasche, Sigle und andere, Kranheus 1 Im Zollhafen 18,  
50678 Köln,  
Gz.: SrL-sz-00987-07,  
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wegen Planfeststellung Hafenausbau Köln-Godorf 

hat die 14. Kammer 

aufgrund der mOndlichen Verhandlung 

vorn 11.08.2009 

durch 

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Judick, 
den Richter am Verwaltungsgericht 01. Ost. 
den Richter am Verwaltungsgericht Oe. Blasberg, 
den ehrenamtlichen Richter Mlsch.er 
und den ehrenamtlichen Richter ROber 

tor Recht erkannt 

Der Planfeststellungsbeschluss der Bektagten zum Ausbau des 

Hafens Köln-Godorf um ein weiteres Hafenbecken (Becken IV) 

vom 30. August 2006 wird aufgehobeR 

Die Kosten des Verfahrens tragen die Beklagte und die Beigela-

dene jeweils zur Hälfte. 

Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheit.leistung in Höhe 

von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vortäufig voll-

streckbaL 

Die Berufung wird zugelassen_ 

Tatbestand 

Die Beteiligten streiten um die Rechtmäßigkeit des PIanfeststellungsbeschlusses der 
Beklagten zum Ausbau des Godorfer Hafens. Das Ausbaugebiet wird südöstlich durch 
den Rhein, südwestlich durch das bestehende Hafenbecken I!I, nordöstlich durch die 
l 300 und die Trasse der Rheinuferbahn sowie nordöstlich durch das Naturschutzgebiet 
"SOrlher Aue" begrenzt. Der Kläger bewohnt ein Gehöft östlich unmittelbar angrenzend 
an dte Sürther Aue, etwas vorgelagert der sich anschlteßenden Wohnbebauuflg. 
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Am 12. Juli 2004 beantragte die Beigeladene unler Bezugnahme auf § 31 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) bei der Beklagten die Planfeststellung der Änderung des bestehen-
den Umschlaghafens Köln-Gedorf (Gemarkung Rhondorf-Land, Flur 34. Flurstück 136 
u.a.) durch Erweiterung um ein Hafenbecken mit vier Anlegestellen, Container- und 
Schütt-Stückgut-Terminal sowie der erforderlichen - mit den Worten des Antrags - Ha-
feninfrastruktur zum Umschlag und zur Zwischenlagerung von Gütem, einschließlich 
Abfällen und bestimmten Gefahrgütern. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die 
Antragsunterlagen, Band 6 bis 12 der Beiakte, Bezug genommen. 

Nach Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln vom 21. Juli 2004 lagen die PIanun-
tertagen bei der Stadt Köln vom 23. August bis 22. September 2004 offen aus. Gegen 
das Vomaben erhob - neben anderen - auch der Kläger, am 19. Oktober 2004 Ein-
wendungen, Diese bezogen sich im wesentlichen auf die von ihm befürchteten zusätzli-
chen Uinnbelästigungen unter anderem durch den Hafenbetrieb, die Straßenverkehrs-
belastung und die Rangierbewegungen der Züge. Eine zutreffende Begutachtung des 
zu erwartenden Lärms sei nicht erfolgt. Außerdem wandte er sich gegen die bei Ran-
gierunfällen, insbesondere mit gefährlichen Gütern, drohenden Gefahren sowie die ins-
gesamt fehlende hinreichende Sicherung der Gefahrgutcontainer. Darüber hinaus 
machte er Beeinträchtigungen durch Hochwassergefahren, insbesondere iofolge des 
eintretenden Retentionsraumverlusts, geltend, Schließlich wies er darauf hin, das Ver-
fahren enthalte eine Fülle von weiteren Anträgen, die einer gesonderten Genehmigung 
bedürften. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Einwendungsschreiben des 
Klägers, Blatt 33 ff. der Beiakte 4, Bezug genommen. 

Nach Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln vom 21. September 2005 erfolgte 
vom 5. Oktober bis 4. November 2005 eine Offenlegung diverser zwischenzeitlich von 
der Beigeladenen vorgelegter ergänzender Unterlagen. Hierzu machte der Kläger am 
2. Dezember 2005 im wesentlichen folgende Einwendungen geltend: Die vorgesehene 
Verkehrslenkung werde nicht funktionieren, so dass weitere Umweltbelastungen durch 
Lärm. Abgase etc. zu erwarten stünden. Durch die zusätzlichen Lärmimmissionen wür-
den die Grenzwerte auf seinem Grundstück überschritten. Dies insbesondere durch den 
Schienenverkehr. Deshalb milsse der Hafenbetrieb nachts ruhen. Außerdem seien 
passive Ulrmschutzmaßnahmen an seinem Haus erforderlich. Auch befürchte er eine 
Wertminderung seines Grundstücks, Wegen der we~eren Einzelheiten wird auf das 
Einwendungsschreiben des Klägers, Blatt 41 ff. in der Beiakte 4, Bezug genommen. 

Am 8. und 9. März 2006 führte die Beklagte mit den beteiligten Behörden und sonstigen 
Stellen, der Beigeladenen sowie den privaten Einwendem einen Erörterungstermin 
durch, an dem ".a. der Kläger mit seinem jetzigen Prozessbevollmächfigten teilnahm. 
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Im Verlauf des Erörterungstermins zog der jetzige Prozessbevollmathtigte des Klägers 
insbesondere in Zweifel, ob das gesamte Projekt unter § 31 WHG gefasst werden kön-
ne und berief sich hierzu insbesondere darauf, dass alles, was jenserts der Kaimauer 
geschehe, mit GewMserausbau nichts zu tun habe, so dass diesbezüglich § 31 WHG 
nicht greife und es insoweit an der Zuständigkeit der Beklagten fehle, Der Kläger selbst 
meldete sich o,a. zu Fragen des Rangierlärms, zu Auswirkungen des LKW-Verkehrs 
und zum Thema Hochwasserschutz zu Wort, Wegen der weiteren Einzelheiten Wird auf 
das über den Erörterungstermin geführte stenographlsche Protokoll. ab Blatt 329 ff, der 
Beiakte 1 bzw. 2 Bezug genommen. Im Nachgang des fermins, unter dem 6. April 
2006, übermittelte die Beklagte dem Klager eine Stellungnahnie der Beigeladenen u.a. 
zur Frage der ErforderJichkeit weiterer Genehmigungen, hinsichtlich deren Inhalts im 
Einzelnen auf Blatt 610 der Beiakte 2 verwiesen Wird. 

Mit Beschluss vom 30. August 2006 stellte die Beklagte, gestützt auf wasserrechtliche 
Vorschriften, den Plan "zum Ausbau des Hafens Köln-Godon um ein weiteres Hafenbe-
cken (Hafenbecken IV)" fest. 
Der Beschluss war U.a. mit Nebenbestimmungen zur Evakuierung der GefahrgutbeMI-
ter und Sicherung der Container gegen Abtreiben (Ziffer 9.45) zur Sicherung von Stück-
gut und Schuttgu! (Nebenbestimmung Ziffer 9.46), zum Lärmschu!z und zU störfallrecht-
lichen Belangen versehen. Die gegen den Plan erhobenen Einwendungen wurden zu-
rückgewiesen, soweit sie nicht durch Nebenbestimmungen. Rücknahme, Zusagen der 
Beigeladenen oder anderweillg erledigt werden konnten. 
In der Begründung wurden im wesentlichen folgende Ausführungen gemacht: § 31 
WHG sei die zutreffende Rechtsgrundlag8, weil die Erstellung ,1es Hafenbecken. Ge-
w~sserherstellung sei und eine VerdrMgung durch § 14 des Bundeswesserstraßenge-
setzes (WaStrG) OIeht gegeben sei. Dass die Errichtung von Häfen Gewllsserausbau 
sei, ergebe sich im übrigen auch aus § 104 des Landeswassergesetzes Nordrhein-
Westfalen (LWG). Nach dem Grundsatz der Problembewä~igung seien sämtliche plan-
festgestellten Maßnahmen in einem Verfahren zu behandeln gewesen. zumal eine Auf-
teilung nicht möglich gewesen sei. Hinsichtlich der hochwasserbezogenen Belange 
wurde insbesondere darauf verwiesen, dass bereits der Aushub des Hafenbeckens den 
Retentionsraumverlust infolge der weitgehenden Zerstörung der Sürther Aue kompen-
siere. In rechtlicher Hinsicht sei insoweft auch die Privilegierung von Hafen zu berück-
sichtigen. Der von der Beigeladenen vorgelegte Maßnahmenplan betreffend Schutzvor-
kehrungen im Hochwasserfall sei nachVOllziehbar Den immissionsschutzmäßigen Be-
langen sei dadurch Rechnung getragen, dass die einschlägigen Grenzwerte eingehal-
ten würden. Deshalb bestehe auch kein Bedarf für wertere Schutzanordnungen. Die 
lärmschutzwand diene der Minderung der bereits vorhandenen Emissionen durch die 
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Kräne 3 und 5. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf Band 13 der Beiakte der Be-
klagten Bezug genommen. 

Nach Qffenlegung des Planfeststellungsbeschlusses vom 21. September bis 4. Oktober 
2006 hat der Klager. der ein Exemplar des Planfeststellungsbeschlusses am 18. Sep-
tember 2006 persönlich ausgehändigt bekommen hatte, am 3. November 2006 Klage 
erhoben. 

Zur BegrOndung trägt er im wesentlichen folgendes vor: 

In dem PIanfeststellungsbeschluss entscheide eine teilweise sachlich unzuständige Be-
hörde Ober abwägungserhebliche Belange von ihm. 

Mit diesem Vorbringen sei er nicht präkludiert, da es bereits im Kern in seiner Einwen-
dung vom 18. Oktober 2004 enthatten gewesen sei. 
Dort habe er u.a. geltend gemacht, "dass die FOlie der Antrage alle einer gesonderten 
Genehmigung bedürfen". Einwendungen müssten nur dem Grunde nach vorgetragen 
und das bedrohte Rechtsgul erkennbar werden lassen. Das Vorbringen müsse so kon-
kret sein. dass die Planfeslslellungsbehörde erkennen könne, welche weiteren Belange 
sie einbeziehen und wogegen sie den Einwender schützen müsse. Dies sei hier gege-
ben, weitere Konkretisierung und juristische Einordnung sei nicht eliorderlich gewesen. 
Es werde hinreichend deutlich, dass verschiedene Genehmigungen und zwangsläufig 
möglicherweise auch unterschiedliche Zulassungsbehörden zu befassen seien. Aus der 
Einwendung lasse sich erkennen, dass Vorhabenteile nicht von § 31 WHG gedeckt sei-
en. Unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsgrundlagen ergebe sich dann 
zwangsläufig die Frage nach der behördlichen Zuständigkeit Außerdem sei die Frage 
der teilweisen Unzuständigkeit der Beklagten bereits im Erörterungstermin am 9. März 
2006 diskutiert worden< 
Die Beklagte sei fUr die Planfeststellung auch teilweise nicht zuständig gewesen; denn 
nach § 31 Abs. 2 WHG könne nur die ,Hafeninfrastruktur", nicht die "Hafensuprastruk-
tur' festgestelH werden. Gegenstand des angefochtenen Planfeststellungsbeschlusses 
seien jedoch auch Terminals, Verladeeinrichfungen, Verkehrsanlagen und Betriebsge-
Mude. § 104 Abs. 2 LWG veliange nicht, da dieser sich nur auf Gewässerausbau und 
damit auf die Haieninfrastruktur beziehe. Vielmehr ergebe sich aus § 31b Abs. 4 Satz 1 
Halbsatz 1 WHG und § 113 Abs. 1 Satz 1 Ne. 7 LWG, dass fOr die Suprastruktur von 
Häfen und Werften die Ausweisung von Bauleitplänen das richtige Verfahren sei, da die 
genannten Vorschriften sonst bedeutungslos seien. § 113 Abs. 1 Satz 2 LWG besage 
lediglich, dass Maßnahmen des Gewässerausbaus nach § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG in 
Überschwemmungsgebieten zulässig seien. Im Gegensatz zum Wortlaut des § 113 
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Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 lWG enthalte er jedoch keinen Hinweis darauf. dass für die Anle-
gung von Häfen sowohl eine Planfeststellung, als auch eine Bauleitplanung zulässig 
bzw. erfornerlich sei. Allein aus der Tatsache, dass § 113 LWG sowOhl fOr Planfests!el-
lungen nach § 31 WHG, als auch für Bauleitplane fOr Häfen dieselbe Rechtsfolge an-
ordne. lasse sich nicht der Schluss ziehen, der Gel!ungsbereich von § 31 WHG lasse 
entgegen seines Wortlautes auch die Planfeststellung der Hafensuprastruktur zu. Oaran 
ändere auch der Gesichtspunkt der Konzentrationswirkung nichts. denn dieser greife 
nur im Rahmen der Ermächtigungsgrundlage. Da sich die zu err ichtenden Anlagen im 
Außenbereich befänden, stehe zudem der öffentliche Belang des P!anungserfordernis-
ses entgegen, weil für den fraglichen Bereich kein Bebauungsplan eXistiere, so dass 
zwangsläufig zunächst dessen Aufstellung erforderlich sei Bei der Hafensuprastruktur 
handele es sich auch nicht um nach § 31 Abs. 4 Satz 1 WHG feststellungsfähige not-
wendige Folgemaßnahmen. Oie Feststellung des Terminals. der Verladeeinrichtungen 
und des Rangiergleises seien vielleicht nützlich, aber nicht notwendig im Sinne der Vor-
schrift. Maßnahmen für die Nutzung des Hafens seien keine notwendigen Folgemaß-
nahmen, die sich aus der Errichtung des Hafenbeckens ergeben würden. Das Hafenbe-
cken könne auch ohne Terminal als Anlegeplatz benutzt werden. Für die Hafen-
suprastruktur sei vielmehr ein 8augenehmigungsverfahren durchzuführen gewesen, in 
dessen Verlauf die entsprechenden Anwohnerbelange hätten bertleksiehtigt werden 
müssen. Oie Aufstellung eines Bebauungsplanes sei auch nicht durch § 38 des Bauge-
setzbuches (BauGB) ausgeschlossen. Oie Planungs hoheit der Gemeinde werde nur 
nach Maßgabe des einschlägigen Fachplanungsrechts bestimmt. sodass gleiChsam 
dort, wo § 31 WHG "ende". das BauGB "wieder anfange". Eine Sperre durch § 38 
BauGB ergebe sich sonach nur für die Infrastruktur, nicht für die Suprastruktur, Für die 
Anlagen im Container- b'NI. im SchOtt- und Stückgutterminal. seien Immissionsschutz-
rechtlIche Genehmigungen erforderlich, weil dort Anlagen zur Lagerung von Gefahrstof-
fen. zur zenweisen Lagerung und zum Umschlagen von Schrott und Abfallen sowie zum 
Be- und Entladen von staubenden SchOttgOtem errichtet werden sollten. 
Die umfassende Planfeststellung sei auch nicht nach § 78 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes fIIwVfG) gerechtfertigt. Dieser erfordere einen zwingenden Zusammenhang 
der Vorhaben. die bloße Zweckmäßigke~ bzw. das Interesse an planerischer Koordinie-
rung o.ä. genügten nicht Im Hinblick auf die Effizienz des staatlichen Handeins und die 
Rechtsschutzinteressen betroffener BOrger sei die Vorschrift eng auszulegen. Vorlie-
gend sei die Zusammenfassung der Vorhaben allein mit Blick auf das Interesse der 
Beigeladenen an einer zügigen Realisierung des Hafenausb"u. erfolgt Hinzu komme, 
dass die baulichen Anlagen der Hafensuprastruktur nicht planfeststellungsbedürflig sei-
en. Eine Planfeststellung der Suprastruktur könne auch nicht über § 18 des Allgemei-
nen Eisenbahngesetzes (AEG) gerechtfertigt werden. Dies gehe weit über die Feststel-
lungen des Planes hinaus, Andernfalls sei auch eine andere Beurteilung des Schwer-
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punktes der Anlage erforderlich gewesen, die zu einer abweichenden Zuständigkeit ge-
fOhr! hätte. § 78 VwVfG könne nur hinsichtlich der Erschließungsanlagen Anwendung 
finden, Er sei auch schon fraglich, ob § 78 VwVfG Oberhaupt anwendbar sei, wenn die 
einzelnen Vorhaben von demselben Vorhabenträger veranlasst seien. 
Infolge der teilweisen Unzuständigkett sei der PIanfeststellungsbeschluss rechtswidrig, 
worauf sich auch der Kläger berufen könne, Ein PIanfeststellungsbeschluss sei fonnell 
rechtswidrig, wenn die Abwägung bzgL Vorhaben außerhalb der Behördenzuständigkeit 
erfolge. Umstritten sei allerdings, ob allein die Verletzung der sachlichen Zuständigkeit 
den Aufhebungsanspruch eines Drittbetroffenen begründe. Bei planenden Entschei-
dungen führe die formelle Rechtswidfigkeit zu einem Abwägungsfehler wegen der Ent-
scheidungsemeblichkeit der sachlichen Zuständigkeit. Die fehlende sachliche Zustän-
digkeit der Beklagten fUhre zur Rechtswidrigkeit des PIanfeststellungsbeschlusses und 
dessen Aufhebung, unabhängig davon. ob die Maßnahme materiell rechtmäßig oder 
rechtswidrig sei. Da bei Planungsentscheidungen regelmäßig keine Alternativlosigken 
gegeben sei, helfe auch § 46 VwVfG hier nicht weiter. Für einen Driltbetroffenen sei die 
Enlscheidungserheblichkeit zu bejahen, wenn sich der formelle Mangel auf die Ent, 
scheidung in der Sache ausgewirkt haben könne; wenn also im konkreten Fall die kon-
krete Möglichkeit bestehe, dass die planende Behörde ohne Verfahrensfehler anders 
entschieden hätte. Die Möglichkeit, dass die zuständige Behörde die Belange anders 
gewichtet und beurteitt hätte, bestehe hier: Allein aufgrund des PIanfeststellungsbe-
schlusses stehe nicht fest, dass bau- oder immissionsschutzrechtliche Genehmigungen 
zu erteilen seien, Da sich die Anlagen im Außenbereich befänden, habe ein Bebau-
ungsplan aufgesleltt werden müssen. Zuständig dafür sei die Stadt Köln, so dass die 
konkrete Möglichkeit bestehe, dass diese die klägerischen Belange anders gewOrdigt 
hätte. Planfeststellungsbehörde für Betriebsanlagen der Eisenbahn sei das Eisenbahn-
bundesamt Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Voraussetzungen für bau-
limmissionsschutzrechtliche Genehmigungen aufgrund der hohen Vorbelastungen nicht 
vorlägen, Der von der Beigeladenen vorgetragene erhebliche Koordinierungsbedarf ha-
be im Rahmen der AUfstellung eines Bebauungsplanes befriedigt werden können. 

Der angefochtene PIanfeststellungSbeschluss sei darüber hinaus rechtswidrig, weil er 
den klägenschen Belang des Schutzes vor Schäden durch Hochwasser verkenne, Au-
ßerdem würden die U!nnimmissionen fehlerhaft beurteilt Schließlich ergebe sich die 
Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses auch daraus, dass die Gefährdun-
gen des Klägers durch Gefahrstoffe nicht hinreichend Berücksichtigung gefunden hät-
ten. Wegen der weiteren Einzelheijen des umfangreichen Vortrags hierzu wird auf die in 
der Gerichtsakte befindlichen Schriftsätze der Prozessbevollmächtigten des Klägers 
Bezug genommen, 
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Der Klager beantragt, 

den Planfeststellungsbeschluss der Beklagten zum Ausbau des Hafens Köln- 
Godorf um ein weiteres Hafenbecken (Becken IV) vom 30 August 2006 aufzu- 
heben,  

hilfsweise,  
die Beklagte zu verpflichten, im Wege der PlanefjJilnzung durch Festsetzung ge- 
eigneter Maßnahmen des aktiven und passiven larmschutzes sicherzustellen,  
dass durch den Bau und Betrieb der Hafenerweiterung 3m Wohnhaus des Klä- 
gers keine höheren Schallpegel als 50 db(A) tags und 35 db(A) nachts sowie von  
55 db(A) nachts durch kurzzeitige Geräusche auftreten,  

hilfsweise dazu,  
die Beklagte zu verpflichten, Ober Schutzauflagen zum Umnschutz auf der  
Grundlage der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden.  

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen, 

Zur Begrondung wiederholt und vertief! sie zunächst die Ausführungen aus dem Plan-
feststellung.beschluss und bezieht sich weitergehend auf den Vortrag der Beigelade-

nen. 

Ergänzend trägt sie vor: 
Mit dem Vorbringen, die Entscheidung sei teilweise durch die sachlich unzuständige 
Behörde hinsichtlich abwägungserheblicher Belange erfolgt. sei der Kläger präkludiert 
Er habe im Verwaltungsverfahren nichts vorgetragen. was für eine Unzuständigkeit der 
Beklagten gesprochen hätte, Anhand der offengelegten Planunterlagen sei es ihm mög-
lich gewesen, eine Einwendung dahingehend zu formulieren, dass er die Beklagte für 
Teilbereiche nicht für zuständig hatte, Der Fragenkomplex sei zwar im Erörterungster-
min diskutiert worden, sei dort aber erstmaliges Vorbringen, nicht Vertiefung einer Ein-
wendung, gewesen und somil erst nach Ablauf der Einwendungsfrist erfolgt 
Zur Realisierung des Vorhabens sei die Aufstellung eines Bebauungsplans nicht erfor-
derlich gewesen; etas Vorhaben weise keinen Koordinierungsbedarf auf, dem nicht das 
Konditionalprogramm des § 35 BauGB, sondern nur eine Abw~gung im Rahmen einer 
förmlichen Planung angemessen Rechnung zu tragen vermöge. 



•  
• 9 

Zwar treffe es zu, dass nicht alle planfestgesteillen Einzeimaßnahmen notwendige Fol- 
gemaßnahmen seien. Es handele sich jedoch um eine Gesamtmaßnahme, die in einem  
Verfahren planfeststellungsfahig sei. Aufgrund der räumlichen Verflechtung und eines  
erhöhten planerischen Koordinierungsbedarfs sei die Einbeziehung nach § 78 VwVfG  
hier geboten gewesen. In den anderenfalls später durchzuführenden Genehmigungs- 
verfahren Mtten sonst keine hinreichenden Mechanismen zur Konfliktlösung zur Verfü- 
gung gestanden. Dadurch werde der Kläger auch nicht in seinen Rechten beschränkt.  
Vielmehr könne er so seine Rechte in Bezug auf die Gesamtmaßnahme wahrnehmen.  
Gleichzeitig bekomme der Vorl1abensträger so umfassend Rechts,icherh"i!.  
Ein Verstoß gegen das BauGB sei nicht gegeben. Dies ergebe sich aus dem Fachpla- 
nungspnvlleg gemäß § 38 BauGB. 

Dem weiteren Vorbringen tritt sie ebenfalls entgegen. Wegen der diesbezüglichen Ein-
zelheiten wird auf ihre Schriftsätze in der Gerichtsakte verwiesen. 

Auch die Beigeladene beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie verteidigt den angefochtenen Planfeststellungsbeschluss und triigt über das Vor-
bringen der Beklagten hinaus vor: 

Hinsichtlich der geltend gemachten teilweisen sachlichen Unzuständigkeit der Beklag-
ten greife die Präklusionsvorschrift des § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG. 
Der Kläger habe in einem Einwendungsschreiben zumindest Tatsachen vorbringen 
müssen, die diesen rechtlichen Einwand umschrieben, etwa dahingehend, dass auch 
andere Behörden mitentscheIden mUssten. Er habe sich aber nur geäußert, zu "einer 
FOlie weiterer Anträge, die seines Erachtens einer gesonderten Genehmigung bedUrf-
ten", was nur Bezug auf die GenehmigungsbedOrftigkeit, nicht aber auf erforderliches 
Handeln anderer Behörden nehme. Da der Einwand der Unzuständigkeit nicht erhoben 
worden sei, habe die Beklagte auch nicht erkennen können, dass und in welcher Weise 
sie dieser Frage einer näheren Betrachtung hätte unterziehen sollen. Auch der juristi-
sche Laie könne zwischen der Notwendigkeit. für ein Vorhaben evtl. mehrere Genehmi-
gungen einholen zu müssen und der Frage, ob mehrere Behörden zuständig seien, un-
terscheiden. Mit seinem Vorbringen habe der Kläger nur seinen Argwohn im Hinblick 
auf die Möglichkeit der Konzentrationswirkung im Planfeststellungsbeschluss zum Aus-
druck gebmcht, nicht aber Zweifel, ob die Beklagte umfassend zuständig sei. Die Dis-
kussion im Erörterungstermin sei irrelevant, weil verspätet. 
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Der Einwand der Unzuständigkeit sei auch sachlich unzutreffend, da es sich um eine 
Gesamtmaßnahme nach § 75 VwVfG handele. Anderenfalls ergaben sich für ein zu-
sammenhängendes Vorhaben unterschiedliche Genehmigungszustande Die Zustan-
digke~ ergebe sich aus Ne. 20.1.19 der Anlage zur Zuständigkeitsverordnung auf dem 
Gebiet des technischen Umweltschutzes (ZustVOtU). Der Ausbau ernes Hafens sei 
Gewässerausbau im Sinne des § 31 Abs. 2 WHG. Soweit der Kläger auf die Entschei-
dung des Oberverwaltungsgsrichts Bremen vom 13. Dezember 2001 .- 1 0 299/01 -
verweise, könne er für den hier zu entscheidenden Fall nichts heneiten. Bau und Be-
trieb von Umschlagsanlagen auf dem Terminat tSupraslruktur'j seien dort nichl bean-
tragt gewesen und hatten von daher nicht Gegenstand des PIanfeststellungsbeschlus-
ses sein können. 
Aus § 104 Abs. 2 LWG ergebe sich, dass ein einheitliches Projekt nicht fragmentiert 
werden müsse. sondern eine vollständige Problembewältigung erfolgen dürfe. § 113 
Abs. 1 Satz 2 LWG nehme auch Maßnahmen des Gewässerausbaus von dem Verbot 
des § 113 Abs. 1 Satz 1 LBG aus, sodass die Planinstrumente nebeneinander stünden. 
Bauleitpläne könnten z.B. ergehen, um landseitig zusätzliche Lager- und Schuppenflil-
chen auszuweisen. Der Hafenausbau sei ein Vomaben zur Erwerterung des Hafens, 
welches aufgrund der Konzentrationswirkung gemäß § 75 VwVfG von § 31 Ab•. 2 WHG 
erfasst werde, Vorhaben im planfeststellungsrechtlichen Sinne seien alle Maßnahmen, 
die zur planerischen Bewältigung der mit ihm verbundenen und von ihm abhängigen 
Auswirkungen erforderlich seien. Alle vom Vorhaben aufgeworfenen Probleme und 
Konflikte müssten gelost werden. Allenfalls sei die Frage aufzuwerfen, wie zu vertahren 
sei, wenn von einem Gesamtvorhaben mehrere pianfeststellungsbedürftige Maßnah-
men betroffen seien, wie hier neben § 31 WHG auch § 18 AEG. Dann sei die Entsche~ 
dung zu treffen, wo der Schwerpunkt liege, wie sich auch aus § 78 Abs. 1 VwVfG erge-
be. Terminal- und Verladeeinrichtungen mit zugehörigen Betriebsgebäuden und Er-
schließungsanlagen könnten vorhaben technisch nicht von Kaianlagen getrennt wer-
den. Es handele sich um ein gesamtheitlich zu betrachtendes Vorhaben: Das weitere 
Hafenbacken sei sinnlos, wenn es nicht als Hafen genutzt werden könne. Dafür jedoch 
selen die Lade- und Umschlageinrichtungen zwingend, die wiederum ohne weiteres 
Hafenbecken untauglich zur Zweckbestimmung des Hafens seien Alles sei betrieblich 
miteinander eng verzahnt und voneinander abhängig. Oaher sei keine Aufteilung in ein· 
zeine Vorhaben möglich Jedenfalls handele es sich um eine funktionale Einheit i.S,v, 
§ 78 VwVfG: Die Herstellung des Hafenbeckens und die Errichtung der Eisenbahnbe-
triebsanlagen überschnitten sich raumlieh und erforderten eine einheitliche planerische 
Entscheidung. 
Jedenfalls ergebe sich keine Verletzung des Klägers in subjektiven Hechten. Oer Klager 
mUsse nachweisen, dass bei Beachtung der Zustandigkeitsordnung eine andere Ent-
scheidung ergangen wäre. Dies sei jedoch vorliegend nlchl möglich, weil es sich um 
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gebundene Entscheidungen handele und die entsprechenden Voraussetzungen vorlä-
gen. Es sei schon nicht erkennbar. über welche konkreten Belange des Klägers die an-
deren Genehmigung.behörden überhaupt anders hätten entscheiden können. Fehler 
könnten sich in der Sachentscheidung nicht ausgewirkt haben. Sowohl die Baugeneh-
migung als auch die Entscheidungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSehG) seien gebundene Entscheidungen. Baubehörde und Immissionsschutzbe-
hörde hätten also nicht anders entscheiden können. Für wasserrechlliche und eisen-
bahnrechtliche Entscheidungen sei ohnehin die Beklagte zuständig. Dies ergebe sich 
aus § 14 des Landeseisenbahngesetzes (LEG), der anwendbar sei, da § 3 Bundesei-
senbahnverkehrsverwanungsgesetz nur für die Eisenbahnen des Bundes gelte. Oie 
Konzentrationswirkung habe nicht zur Folge, dass materiel~rechtlich eine andere 
Rechtslage zu beachten sei; insoweit ergäben sich keine Unterschiede zu den ein-
schlägigen Einzelverfahren. Das Verfahrensrecht habe aber nur eine dienende Funkti-
on, schotze deshalb nur, soweit es materiell-rechtliche Schutzvorschriften geWährleisten 
solle. Im Falle gebundener EntSCheidungen sei demnach keine Rechtsverletzung mög-
lich. Vorliegend habe auch nicht erst ein Bebauungsplan erlassen werden mOssen. 
Denn das Planungserfordernis ergebe sich erst, wenn das Vorhaben Koordinierungs-
bedarf auslöse, dem nicht durch § 35 BauGB Rechnung getragen werden könne. Dies 
sei nicht schon aufgrund zu berücksichtigender Immissionen der Fall, wie § 35 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB zu entnehmen sei. Immissionsschutz gehöre zum Oblichen PrOfprogramm, 
insbesondere, wenn Vorprägungen, wie hier durch den bestehenden Hafen und das 
angrenzende Industriegebiet, zu berücksichtigen seien. Außerdem könne der Kläger 
sich nur auf Koordinierungsbedarf in Bezug auf eigene Rechte berufen. Es sei sehr 
fraglich, ob neben dem Planfeststellungsbeschluss überhaupt ein Bebauungsplan habe 
erlassen werden können: § 38 BauBG stehe dem entgegen, zumal die betroffene Ge-
meinde beteiligt und städtebauliche Belange berücksichtigt worden seien. Der Bebau-
ungsplan könne unter diesen Voraussetzungen nur solche Ausweisungen enthalten, die 
inhaltlich der Zweckbeslimmung der Planfeststellungen nicht zuwider liefen. 

Auch die Beigeladene tritt dem darüber hinausgehenden klägerischen Vortrag im Ein-
zelnen entgegen; auf ihre bei der Gerichtsakte befindlichen Schriftsätze wird insoweit 
verwiesen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend Bezug genommen auf den Inhalt der 
Gerichtsakte nebst beigezogener Verwaltungsakte (13 Bände), den Inhatt der Gerichts-
akte im Verfahren des Klägers Ober seinen Antrag auf Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung dieser Klage (14 L 764/09) nebst beigezogenen Verwaltungsvorgän-
gen sowie den Inhalt der Gerichtsakte im weiteren gegen den angefochten Planfeststel-
lungsbe.chluss angestrengten Klageverfahren 14 K 4720/06. 
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Entscheidungsgründe 

Die Klage hat Erfolg. 

Zur Entscheidung Ober die Klage i81- wie von allen Beteiligten angenommen - das an-
gerufene Gericht nach § 45 der VelWaltungsgerichtsordnung (VwGO) berufen. Zwar ist 
im vorliegenden Verfahren ua. streitig, ob (auch) ein Planfeststellungsverfahren nach 
§ 18 AEG bzw. § 13 LEG durchgeführt worden Ist bzw. ob unter Heranziehung dieser 
Rechtsgrundlagen bestimmte Feststellungen des Planes gerechtfertigt werden können. 
Ausweislieh des angefochtenen Planfesfstellungsbeschlusses ist jedoch das (einheitli-
che) Planfeststellungsverfahren nach den Vorschriften des § 31 WHG und somit nach 
denjenigen für ein Vorhaben abgelaufen, für welches nach dem Katalog des § 48 Ab•. 1 
VwGO keine Zuweisung an das Oberverwaltungsgericht besteht. 

Vgl. auch Bier, in: SchochlSchmidt-AßmannlPietzner VwGO. 
Stand: Oktober 2008, § 48 Rn. 9 a.E, 

§ 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 VwGO greift denmach nicht 
Ebenso wenig liegt ein Fall von § 48 Aba. 1 Satz 1 Nr 9 VwGO vor Der angefochtene 
Planfeststellungsbeschluss legt ausdrilcklich dar, dass keine Planfeststellung nach § 14 
WaStrG erfolgt ist Maßnahmen. die auf § 31 WHG gestützt werden, fallen nicht unter 
diese Vorschrift, auch wenn sie an Bundeswasserslraßen erfolgen 

Vgl. Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg, Urteil 
vom 19. Juni 1998 - 8 S 602198 -, juds. 

Jedenfalls unter Berücksichtigung des Umstandes, dass alle Beteiligten - auch als u.U. 
von einem verkürzten Instanzenzug faktisch Begünstigte - von einer Zuständigkeit des 
Gerichts ausgehen, andererseits ggl. zu Unrecht eine Instanz verloren gehen könnte, 
geht das Gericht von seiner Zuständigkeit aus. 

Vgl. auch Verwaltungsgericht (VG) Ansbach. Urteil vom 19 Janu-
ar 2007 -·10 K 04.03453 -, juris, m.w.N, 

Die Klage ist mit dem Hauptanlrag als Anfechtungsklage nach § 42 Abs. 1 Satz 1 erste  
Altemative VwGO zulässig.  

Sie ist fristgerecht I.S.v. § 74 Ab•. 1 VwGO erhoben worden.  
Dem steht nicht entgegen dass der KI~ger den Planfeststellungsbeschiliss sm 18. sep- 
tember 2006 bereits persönlich ausgehändigt bekommen hai Seihst wenn man hierin-
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trotz des Textes des Anschreibens - eine eine gesonderte Klagetrist in Laul bringende 
Individualzustellung sehen wolfie, hätte der Hinweis an den Kläger im Anschreiben 
(BI. 918 der Beiakte 2), dass die Klagelrist am 6. November 2006 ende, nach § 58 

Abs, 2 VwGO dazu geführt, dass der Kläger am 3, November 2006 noch fristgerecht 

Klage erheben konnte, 

Auch als nicht unmittelbar enteignend Betroffener, sondern als nur mittelbar vom Ha· 
fenausbau betroffener Nachbar ist der Kläger gem, § 42 Abs, 2 VwGO klagebefugt 

Das planeri.che Abwägungsgebot hat auch für mittelbar betroffene GrundstÜCksnach· 
barn drittschützenden Charakter. Es gewährt Eigentümern benachbarter Grundstocke 
des Vorhabens ein subjektiv-öffentliches Recht darauf, dass eine gerechte Abwligung 
der eigenen Belange mit entgegenstehenden, das Vorhaben tragenden öffentlichen Be· 
langen bzw. privaten Belangen der vom Vorhaben begünstigten Dritten stattfindet Die 
Klagebefugnis ist deshalb gegeben, wenn der Kläger geHend machen kann, eigene ab· 

wägungserhebliche Belange seien nicht oder nicht mit dem ihnen gebührenden Gewicht 
in die Abwägung eingeflossen, so dass zu seinen Lasten das drittschützende Abwä-
gungsgebot verletzI ist 

Vgl. BundesvefWaHungsgericht (BVefWG), Urteil vom 14. Februar 
1975 -IV C 21.74 -, amtliche Sammlung Band (BVerwGE) 48,56 
(68); Urteil vom 21, Februar 1992 - 7 C 11/91 -, BVerwGE 90, 42 
(49), 

Eine Rechtsverlelzung des Klägers in GestaH einer Verletzung des Abwägungsgebotes 
in Bezug auf die Zustandigkeitsgrenzen der planfeststellenden Behörde sowie auf Be-
lange des Klägers betreffend Hochwasser- und Lärmschutz erscheint zumindest als 
möglich. Daher ist an dieser Stelle nicht darauf einzugehen, ob alle von ihm gegen den 
Planfeststellungsbeschluss geltend gemachten Gründe ihm eine wehrfähige Rechtspo-
sition vermitteln. 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 20, Mai 1998 - 11 C 3197 - NVwZ 1999 
67, ' 

Auch naCh dem Vorbringen der Beteiligten ist der Kläger nicht offensichtlich mit sämtli-
chem Vorbringen präkludiert, so dass ihm auch unter diesem Gesichtspunkt die Klage· 
befugnis nichl abgesprochen werden kann. 

Vgl. KopplRamsauer, VwVfG, 10, Auflage 2008, § 73 Rn. 92 und 
§ 75 Rn, 39, 
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Der Zulässlgken der Klage steht auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Prozessfüh. 
rungsbefugnls entgegen, dass der Kläger das Verfahren als Miterbe allein eingeleitet 
hat. Auch wenn eine ungeteilte Erbengemeinschaft eine Gesamlhandsgemeinschaft 
LS.v. § 2040 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (8GB) isI, die grundSätzlich nur gemein-
sam Ilber den Nachlass verfügen und damit auch in Nachlassangelegenheiten klagen 
darf, liegt dann, wenn ein einzelner Miterbe einen Ve.waltungsakt anficht, der seiner 
Ansicht nach den Nachlass rechtswidrig belastet, darin keine dem Nachlass potentiell 
schädliche "verfllgung" i.S.v, 2040 BGB, sondern eine sinngemäß § 2038 Abs, 1 Satz 2 
Halbsatz 2 BGB zuzuordnende, den Nachlass schützende und deshalb "zur Erhaltung 
notwendige Maßregel", die jeder M~erbe ohne Mitwirkung der anderen treffen kann, 

So etwa VG Hamburg, Beschluss vom 26, März 1996 -- 12 VG 
4400/95 - juris, Offenlassend, unter welchen Voraussetzungen 
noch eine "notwendige Maßregel" bejaht werden kann, BVerwG, 
Urteil vom 20. Mai 1998 - 11 C 7197 - jurls, 

Im Übrigen war die MIterbin des Klägers zum Zeitpunkt dei mündlichen Verhandlung 
bereits verstorben, 

Die Klage ist mit dem Hauptantrag auch begrOnde\, weil der angefochtene Pianfeststel-
lungsbeschluss rechtswidrig Ist und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt wird, 
§ 113 Abs, 1 Satz 1 VwGO, ohne dass sich dies durch eine Planergiil1zung beheben 
ließe. 

Der angefochtene PIanfeststellungsbeschluss Ist rechtswidrig. Oie Beklagte hat in ihm 
Feststellungen getroffen, fOr die sie sachlich nicht zuständig war Er beeintrilchtlgt da-
durch den Klager in seinen Rechten (§ 113 Abs, 1 Satz 1 VwGOj, weil er in zu seinen 
Gunsten rechtlich geschützten Belangen davon betroffen ist Er musste wegen fehlen-
der T ellberkeit insgesamt aufgehoben werden. 

Mit dem Vorbringen zur teilweise fehlenden sachlichen Zuständigkeit der Beklagten ist 
der Kläger nicht präkludiert. §§ 153, 148lWG LV.m, § 73 Abs 4 Salz 3 VwVfG. 

Der Kläger ist mit dem Vorbringen bereits deshalb nicht prakludiert, weil er innerhalb 
der Frist, nämlich am 19. Oktober 2004, eine entspreChende Einwendung erhoben hat 
(BI. 40 der Beiak!e 1), In dieser hat der Kläger geltend gemacht, dass das Planfeststel-
lungsverfehren gern. § 31 WHG eine FOlie von weiteren Anträgen enthaRe. die seines 
Erachtens nichts mit den Vorgaben aus § 31 WHG zu tun hatten und die alle einer ge· 
sonderten Genehmigung bedürften, Damit hat er jedenfallS klargestellt, dass er der Auf-
fassung Ist, dass nicht alle Teile des Planes nach § 3 I WHG festgestelll werden kön-
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nen auch wenn er dies nicht im Einzelnen substantiiert hat. So ist die klägerische Ein-, 
wendung damals auch verstanden worden, wie sich aus BI. 610 der Beiakte 2 ergibt. 
Dieses Vorbringen genügt den Anforderungen an eine Einwendung, als sachliches, auf 
die Verhinderung oder Modifizierung des Vorhabens abzielendes Gegenvorbringen, 

vgl. BVerwGE 60, 297, 300; 61,82, 

die insoweit hinreichend substantiiert sein muss, als sie die beftlrchtete Beeintrachti-

9un9 darlegen muss, 

vgL KopplRamsauer, a,8,0" § 73 Rn, 84, 86 m,w.N., 

wobei Erkennbarkeil in groben Zügen ausreicht. Eine Einwendung muss erkennen las-
sen, in welcher Hinsicht Bedenken gegen die in Aussicht genommene Planfeststellung 
bestehen könnten. Das Vorbringen muss so konkret sein, dass die Planfeststellungsbe-
hörda erkennen kann, in welcher Weise sie bestimmte Belange einer naherer Betrach-
tung unterziehen soll. 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 12. Februar 1996 - 4 A 38/95 -, 
NVwZ 1997, 171 f. 

Diesem Maßstab genUgt das klägerische Vorbringen. Denn die Beklagte hätte aufgrund 
der Einwendung erkennen können, in welche Richtung sie nähere Betrachtungen anzu-
stellen hatte, nämlich, ob eine feststellung des Planes vollständig nach § 31 WHG er-
folgen konnte. Dass ggl. heranzuziehende andere Rechtsgrundlagen andere Verfahren 
oder Zuständigkerten beinhalten, ergibt sich daraus als typische Folge, die nicht geson-
dert anzuführen ist. 

Eine Präklusion des diesbezQglichen klägenschen Vorbringens scheitert im Übrigen 
auch daran., dass nach dem zum Zeitpunkt des Ergehens des Pianfeststellungsbe-
schlusses geltenden § 73 VwVfG zusätzliches Erfordernis für das Greifen einer Praklu-
sion die Verzögerung des Verfahrens war. Da es hier nur um eine zusätzliche Rechts-
frage geht, ohne dass es etwa einer Beweiserhebung bedürfte, steht jedoch keine Ver-
zögerung zu befOrchten. Diese Rechtslage ist für die Beurteilung der Präklusion auch 
die heranzuziehende. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechts-
lage bei der Anfechtung eines Planfeststellungsbeschlusses ist der Zeitpunkt seines 
Erlasses. 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 28. November 1995 - 11 VR 38195 
-, NuR 1996, 293; BVerwGE 101, 73, 77. 
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Da die Präklusion das RechtsverhäHnis des Klägers in Bezug auf den Planfestsstel-
lungsbeschluss gestaltet, ist auch dieser Zeitpunkt maßgeblich für die Frage des Grei-
fens der Präklusion und nicht etwa die Rechtslage, dIe zum ZeItpunkt der Auslegung 
der Planunterlagen galt, oder die zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung gege-
bene. Am 30. August 2006 galt bereils § 148 LWG in der ab 12, Mai 2005 geltenden 
Fassung, Dieser modifizierte im Unterschied zur bis zum 11 Mal 2005 geltenden Fas-
sung nicht den Verweis auf § 73 Abs. 3 bis 5 VwVfG durch die Verschärfung "Verspätet 
erhobene Einwendungen sind ausgeschlossen", Zugleich galt noch nicht § 73 VwVfG in 
der ab 21. Mai 2009 genenden "verschärften" Fassung, In der Folge war eine Präklusi-
on davon abhängig, dass durch die Einwendung eine Verfahrensverzögerung eintritt 
Daran fehfi es hier, wie bereits ausgeführt, jedoch. 

Da .onach eine Präklusion des klagerischen Vorbringens ausgeschlossen isl, kann da-
hin gestellt bleiben, ob es sich bei der Rage der sachlichen Zuständigkeit der pIanfest-
stellenden Behörde überhaupt um einen der Präklusion zugänglichen Fehler handelt 

Die Beklagte war nach § 31 WHG i.d,F, der Neubekanntmachung vom 19, August 2002 
(BGBt I S, 3245), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Einfllhrung einer strategischen 
UmweltprOfung und zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG vom 25. Juni 2005 
(BGBt I S, 1746) iVm. §§ 100 bis 104, 147 bis 14g und 152. 153 lWG iVm, 
NL 20.1.19 der Anlage zur ZustVOtU vom 14, Juni 1994 in der am 30. August 2006 gei-
lenden Fassung zuständig für die Ptanfeststellung von Gewässerausbauten, Darunter 
fällt - was zwischen den Beteiligten auch unstreitig ist - jedenfallS die Erstellung des 
geplanten Hafenbeckens IV. 
FUr die Planung der darüber hinaus festgestellten Vorhabenieile, deren Ziel die Errich-
tung und der Betrieb eines voll funklionsfähigen Containerumschlaghafens am Hafen-
becken IV ist kann sie jedoch nur zuständig sein, wenn sich dies aus der Konzentrati-
onswirkung der wasserrechtlichen PlansteIlung ergibt oder die entsprechenden Plan-
feststellungsteile in diesem Planfeststellungsbeschluss von einem anderen, origiMren 
Kompetenztitel der Beklagten getragen werden. Daran Jedoch fehlt es hier zum Teil. 

Eine die Grenzen der Konzentrationswirkung ausdrücklich regelnde Bestimmung wei-
sen die wasserrechllichen gesetzlichen Grundlagen (WHG und LING\ nicht auf. 

Eine das gesamte tatsächlich von der Beigeladenen beabsichtigte Vorhaben umfassen-
de Konzentration,wirkung der Planfeststellung ergibt sich nicht bereits aus § 75 Abs, 1 
Satz 1 VwVfG. 
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Das Taibestandsmerkmal des "Vorhabens" in § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG ist weder rein 
Jatsachlich" noch .funktional" sondern vielmehr - wie es auch § 1 Abs. 1 VwVfG ent-
spricht - "ermächligungsgrundlagenbezogen" auszulegen. 

Gegen eine rein tatsachliche Bestimmung des VorhabenbegrIffs (Vorhaben als das, 
"was der Vorhabentrilger vorhat") spricht durchgreifend die "Uferlosigkeif' dieser Beg-
riffsbestimmung, die es in die Hand des Vorhabenträgers legen wurde, durch die kon-
krete Gestaltung seines Vorhabens darüber zu bestimmen, welche Behörde - und dar-
über hinaus auch: welches Gericht - Ober die Zulässigkeit der von ihm beabsichtigten 
Maßnahmen zu entscheiden hat. Dies ist ersichtlich mit dem verfassungsrechtlichen 
Schutz (Art. 20. 28 des Grundgesetzes - GG -) der staatlichen Funktionenordnung 
nichl vereinbar. Die gegenteilige Auffassung wird darüber hinaus auch bereils von § 75 
Abs. 1 Satz 1 VwVfG selbst widerlegt Die dort vorgesehene Erstreckung der Konzent-
rationswirkung auf notwendige Folgemaßnahmen wäre Oberflüssig, wenn diese - wie 
regelmäßig - bereits Teil des tatsächlichen Vorhabens selbst wären. 

Die wesentliche Bedeutung der Zuständigkeitsordnung im staatlichen Funktionsgefüge, 
auch mit Blick auf Fragen sowohl der demokratischen Legitimation als auch der fachl~ 
ehen Kompetenz des eigentlich berufenen En!scheidungsträgers, schließt es auch aus, 
den "tatsächlichen" Vorhabenbegriff lediglich einer funktional zu bestimmenden Willkür-
grenze zu unterwerfen. Auch dieser Befund findel Bestärkung in der erkennbaren "Sen-
sibilität" des § 75 VwVfG in Bezug auf Verschiebungen von Zuständigkeiten, die bei 
Folgemaßnahmen einem NOlWendigkeitserfordernis unterworfen werden. Abgesehen 
davon würde das Ausreichenlassen einer funktionalen VerknOpfung für eine umfassen-
de Konzentrationswirkung dazu fUhren, dass § 78 VwVfG weitgehend leer liefe. 
Das Gericht verkennt dabei nicht die Bedürfnisse von Vorhabenträgem nach Rechtssi-
cherheit und ebenso wenig, dass eine genehmigungsrechtliche Fragmentierung eines 
wirtschaftlich nicht teilbaren Gesamtvorhabens fOr die Rechtsschutzbelange der Betrof-
fenen nicht unbedingt von Vorteil sein muss, 

einen Einschluss der "Supraslruktur" deshalb geradezu fordernd 
VG Hamburg, Beschluss vom 30. Oktober 2006 -19 E 3517/06
juris, 

sieht sich jedoch durch das gellende Recht an einer abweichenden Beurteilung gehin-
dert. HinZU kommi, dass diesen beiden Belangen hinreichend dadurch Rechnung ge-
Iragen werden kann, dass die Planfeststellungsbehörde gehaUen ist. in eine umfassen-
de Vorausbeurteilung des faktischen Gesamtvorhabens einzutreten, und zwar unter 
dem Gesichtspunkt, ob dessen grundsätzliche Vereinbarkert mit den übrigen einschlä-
gigen Rechtsvorschriften angenommen werden kann. 
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Vgl. hierzu OVG Bremen, Urteil vorn 11, Juni 1996 '" 1 D 3/94 _: 
Urteil vorn 13, Dezember 2001 - 1 D 299/01 -: Urteil vom 13. Ja-
nuar 2005 - 1 D 224/04 -; alle dokumentiert bei juris. 

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass sich den vorgenannter. Entscheidungen des 
OVG Bremen nicht entnehmen lassI, dass eine umfassende Konzentration aller hier in 
Rede stehenden Vorhabenteile erfolgen kann, Das OVG Bremen hat im Übrigen über 
einen anderen Streitgegenstand anhand einer anderen Erm~chtigungsgrundlage (§ 14 
WaSlrG) entschieden, Es fällt in den Bereich der Spekulation, Erw~gungen dazu anzu-
stellen, warum das Gericht bestimmte Teile des festgestellten Planes nicht beanstandet 
haI. Nicht auszuschließen ist insoweit etwa die fehlende Rüge, z.B. auch infolge dies-
bezQglich präkludierten Vorbringen., Deshalb sei auch nur zur ergänzend darauf hin-
gewiesen, dass in allen drei im vorliegenden Verfahren wiederholt von beiden Seiten 
angefOhrten Entscheidungen des OVG Bremen, 

Urteile vom 13. Januar 2QQ5 - 1 D 224/04 -, 13. Dezember 2001 
-1 D 299/01 - und 11, Juni 1996 -1 03194 - 8,aO, 

au.weislich der Tatbestände der Urteile - anders als hier - entspreChende Bebauungs-
pläne existierten. 

Die sonach maßgeblichen Grenzen der Konzentrationswirkung allS § 31 Abs, 2 WHG 
werden von den im PIanfeststellungsbeschluss getroffenen Feststellungen überschrit-
len, 

Nach § 31 Abs. 2 WHG bedarf die Herstellung, Beseitigung ode! wesentliche Umgestal-
tung eines Gewässers oder seiner Ufer (Gew<lsserausbau) ,jer Planfeststellung durch 
die zuslMdige Behörde, Deich- und Dammbauten, die den Hochwasserabfluss beein-
flussen, stehen dem Gewässerausbau gleich, Die Reichweite der Konzentrationswir-
kung einer Planfeststellung nach § 31 WHG ist sonaeh räumlich auf das Gewässer und 
seine Ufer sowie funktional auf das Dem-Gewässerausbau-Dienen beschrankt Nicht 
mehr dazu gehören Einnchtungen, durch die der Ausbau wirtschaftlich genutzt werden 
soll, etwa die Errichtung VOn Krananlagen, ete,; hierbei handelt es sich um Anlagen an 
Gewässern, für die die entspreChenden landesrechtlichen Vorschnften gelten (hier § 99 

LWG). 

VgL Schenk, in: Sieder/Zeitler/Dahme, Wasserhaushaltsgeselz 
und Abwasserabgabengesetz, Stand: 1, August 2008, § 31 WHG 
Rn, 10, Vgl. auch CzychowskilReinhardt, Wasserhaushaltsgesetz. 
9, Auflage 200/, § 31Kn, 101. 
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Die Konzentrationswirkung der Planfeststellung des Hafenbeckens als Gewässeraus-
bau umfasst also nicht die für die wirtschaftliche Nutzbarmachung desselben dienlichen 
Anlagen. Hierzu rechnen insbesondere das Containerterminal, das SchOt!· und Stück-
gutterminal, das logate, der Reinigungs-, Wasch·, Tank· und Reparaturbereich, die 
Straßenverkehrsfiächen und die Gleisanlagen. 

Nichts anderes ergibt sich bei Betrachtung der mit § 31 Abs. 2 WHG in Verbindung ste· 
henden wasserrechtlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts. 

Die zwischen den Beteiligten diesbezüglich streitig diskutierten Vorschriften verhatten 
sich zur hier zu entscheidenden Frage der Reichweite der Konzentrationswirkung .neut-
ral". So liegt zwar offenbar § 31b Ab •. 4 Satz 1 Halb •. 1 WHG die Vorstellung zugrunde, 
dass bei Häfen und Werften Bauleitpltlne aufgestel~ werden können. Damit ist aber we-
der etwas dazu gesagt, ob dies nur auf diese Art geschehen kann, noch dazu. inwieweit 
dies auf diese Weise geschehen kann. Entsprechendes giH fllr § 113 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 7 LWG. Auch § 113 Abs. 1 Satz 2 LWG lässt sich keine abweichende Erkenntnis 
entnehmen: Es ist nicht ersichtlich, wie sich aus dem Verweis auf Satz 1 Nr. 7 ergeben 
soll, dass das Planungsinstrument "Bauleitplan" oder "Planfeststellung eines Gewäs-
serausbaus" allein zuläsSig sein soll, geschweige denn, mit welchem genauen Inhalt 
§ 104 Abs, 1 LWG enthält lediglich eine Aussage nach dem "Wenn-dann· Schema", oh-
ne sich dazu zu verhalten, wann etwa die 'Enichtung einer baulichen Anlage nach § 31 
Abs. 2/3 WHG zugelassen werden könnte, was beispielsweise bei einem Staudamm 
unzweifelhaft der Fall sein dürfte. Entsprechend auch der Überschrift des Paragraphen 
handeH es sich bei § 104 Aba. 2 LWG um eine reine Verfahrensvorschrift, die nichts 
zum materiellen Gehalt. also der Frage, was Gewässerausbau ist. sagt. Insoweit ist 
darauf hinzuweisen, dass es dort heißt "dient" und nicht etwa .besteht" oder "ist·. Dieser 
Befund dürfte im Übrigen sogar eher da1ür sprechen, dass der Vorschrift das Verständ-
nis zugrunde liegt, dass Gewässerausbau und Hafenerrichtung eben etwas Unter-
schiedliches sind OZW. sein können. Auch der Verweis auf Nr, 20.1.19 der Anlage zur 
ZustVOtU vermag die gegenteilige Auffassung der Beklagten und der Beigeladenen 
nicht nachvollziehbar zu begründen: Die Vorschrift verhält sich lediglich dazu, wo der 
Gewässerausbau stattfinden soll, damit eine bestimmte Behörde zuständig ist, äußert 
sich jedoch nicht zur Frage der Reichweite der Konzentrationswirkung einer Pianfest-
stellung nach § 31 Abs. 2 WHG. Der Begriff des "Hafens" ist im übrigen dadurch ge-
kennzeichnet, dass er den Gewässerteil beschreibt. der durch seine Ausgestaltung den 
sich dort aufhaltenden Wasserfahrzeugen gesteigerten Schutz gewährt. 

VgL dazu die Ausführungen und Nachweise bei Friesecke, Bun" 
deswasserstraßengesetz, 6. Auflage 2009, § 45 Rn. 4. 
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Schließlich ändert auch der - im Ausgangspunkt zutreffende - Verweis darauf, dass der 
Zweck des Gewasserausbaus für § 31 WHG irrelevant sei, nichts an Vorstehendem, da 
damit nichts über den Inhalt eines Gewässerausbaus gesagt Ist 

Aus den bereits zuvor - bei § 75 VwVfG - dargelegten Gründen, kommt auch hier, bei 
§ 31 WHG, die Ausdehnung des Begriffs des Gewässerausbaus durch Vornahme einer 
funktionalen Betrachtungsweise nicht in Betracht Dies zudem deswegen, weil die Be-
grifflichkeit .Gewässerausbau" keinen Anknüpfungspunkt für eine funktionale Kompo-
nente erkennen lässt Was ein Gewllsser ist, bestimmt sich nach den natürlichen Ge-
gebenheiten, anders als etwa die .Betriebsanlagen einer Eisenbahn" LS.d. § 18 Abs. 1 

Satz 1 AEG, die für eine funktionale Betrachtungsweise wohl eher Raum lassen, 

Die oben genannten Vorhabenteile sind auch nicht vOllurnfänglich ais Folgernaßnahmen 
LS,v, § 75 VwVfG von der Konzentrationswirkung der wasserrechtlichen Pianfeststel-
lung erfasst 

Schon der Wortlaut des § 75 Abs, 1 Satz 1 VwVfG, der Maßnahmen an anderen Anla-
gen deutlich absetzt von dem Vorhaben selbst, spricht dafür, dass es sich bei den in 
Rede stehenden Anlagen um schon vorhandene handeln muss. Zweck der Vorschrift ist 
ersichtlich, das Vorhaben mit den bestehenden Anlagen in Einklang zu bringen, also 
deren Funktionsfahigkeit dadurch zu sichern, dass die Konflikte gelöst werden, die das 
Vorhaben filr seine Umgebung auslöst Wegen der kompetenzerweiternden Wirkung 
der Figur dOrfen Folgemaßnahmen jedoch nicht über Anschluss und Anpassung we-
sentlich hinaus gehen, Wenn sie ein umfassendes eigenes Planungskonzept voraus-
setzen, fallen selbst unvermeidbare Anpassungen nicht unter den Begriff der Folge-
maßnahme, denn onginäre Planungskompetenzen anderer Planungslrager dürfen nicht 
auf dem Wege der Planung von Folgemaßnahmen ausgeSChaltet werden. 

VgL BVerwG, Urteil vom 12, Februar 1988 - 4 C 54.84 - juris; 
Czychowski/Reinhardt, 8,a,0., § 31 Rn, 101. 

§ 31 Ab •. 4 Satz 1 WHG führt zu keinem anderen Ergebnis, Die Regelung beschränkt 
sich darauf, das, was als Gew~sserausbau "an einem Stack' zulässig wäre, auch ,e-
tappenweise" zuzulassen, ohne eine inhaltliche Aussage zum Gehal! von Folgemaß-
nahmen zu enthaUen, 

Keiner naheren Darlegungen bedarf es nach Auffassung des Gerichts, dass nicht etwa 
der bereits bestehende Hafen als andere Anlage i.S v. § 75 VwVfG angesehen werden 
kann, Wollte man dies anders sehen, ware jedenfalls weder vorgetragen noch ersieht-
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lieh, warum die hier betroffenen Maßnahmen zum Erhalt seiner Funktionsfähigkeit not-
wendig sein sollten, 

Die vollumfassende Planfeststellung des Gesamtvorhabens kann auch nicht auf § 78 
VwVfG gestützt werden, Diese Vorschrift ist im Übrigen im angefochtenen Pianfeststel-
lungsbeschluss nicht herangezogen worden, Dort wird die umfassende Konzentrati-
onswirkung allein auf § 75 Abs, 1 VwVfG gestützt 

Der Anwendung von § 78 VwVfG steht bereits ihr Wortlaut in Absatz 1 entgegen, der 
mehrere selbständige Vorhaben verlangt, für deren Durchführung Pianfeststellungsver-
fahren vorgeschrieben sind, Jedenfalls für die vorgesehenen baulichen Anlagen fehlt es 
aber an der Planfeststellungsbedürftigkeit Dahingestelll bleiben kann deshalb, ob es 
sich darüber hinaus um Vorhaben mehrerer Vorhabenträger handeln muss, 

Vg!. StelkenslBonkiSachs, VwVfG 7, Auflage 2008, § 78 Rn, 4, So 
wohl auch BVerwG, Beschluss vom 28, November 1995 - 11 VR 
38/95 - NVwZ 1996, 391, AA offenbar - aber ohne Begründung 
- OVG Bremen, Urteil vom 11, Juni 1996 -103/94 -- a,a,O, Die 
Auffassung des OVG Bremen dürfte tor sich haben, dass sich das 
Erfordernis mehrerer Vorhabenträger nicht ohne weiteres dem 
Wortlaut der Vorschrift entnehmen lässt und jedenfalls dann, wenn 
hierdurch keine Verschiebung der behördlichen Zuständigkeiten 
eintritt, wie etwa vorliegend bei einem Verfahren nach § 18 AEG, 
§ 13 LEG, viel fOr einen sog, Erstrechtsschluss sprechen dürfte, 
Gleiches gilt für die Position des Hamburgischen OVG, Urteil vom 
2, Juni 2005 - 2 BI 345/02 - juris, nach dem § 78 VwVfG eine 
kompetenz- und verfahrensrechlliche Regelung im Konkurrenz-
verhältnis zweier Planfeststellungsbehörden darstellt 

Die im Planfeststellungsbeschluss getroffenen Feststellungen können auch nicht restlos 
unter Heranziehung anderer Ermächtigungsgrundlagen, nämlich § 18 AEG bzw, § 13 
LEG und § 38 StrWG NRW, gerechtfertigt werden, 

Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss steht ausweis lieh seiner eigenen Aussa-
ge nicht am Ende mehrerer selbständiger Planfeststellungsverfahren - für die ein hier-
auf gerichteter Antrag auch zweifelhaft sein könnte - welche die Beklagte aufgrund ori-
ginärer Zuständigkeit 10hren und in einem einzigen Planfeststellungsbeschluss hätte 
entscheiden können, und in die jeweils Teile der nicht selbst pIanfeststellungsbedürfti-
gen Vorhaben, insbesondere bauliche Anlagen, "konzentriert" worden waren, Dies wird 
aus dem Planfeststellungsbeschlu$$ umso deutlicher in Ansehung der Gegenäußerung 
der Beigeladenen zur Einwendung des Klägers (BI. 610 der Beiakte 2), in der diese er-
lautert, dass die sonstigen Genehmigungen und Gestaltungen von der Konzentrations-
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wirkung der Planfeststellung für den Gewässerausbau und die Frrichtuf1g und Änderung 
der Eisenbahninfrastruktur erfasst seien und auf § 78 VwVfG verweist Nach dem Plan-
festst"lIungsbeschluss (8_ 130 f) umfasst die Planfeststellung nach § 31 WHG hier 
auch die nach § 18 AEG erforderliche Planfeststellung_ Die baulichen Anlagen sind 
nicht eisenbahn- oder straßenrechllich in das Verfahren eingebracht und entschieden 
worden sondern wasserrechtlich_ 

Gleichwohl hat das Gericht grundsätzlich umfassend zu prüfen, ob das materielle Recht 
die durch einen Verwaltungsakt getroffene Regelung trägt oder nichl. Hierzu gehört 
auch die Prüfung, ob ein angegnffener Verwaltungsa,t kraft einer anderen als der an-
gegebenen Rechtsgrundlage rechtmäßig ist. 

BVerwG, Urteil vom 30, Juni 1989 - 4 C 40/88 - Juris. 

In der Rechtsprechung wird auch bei Ermessensentscheidungen ern solches Auswech-
seln der Rechtsgrundlage nicht generell als unzulässig angesehen. 

VgL mwN. OVG Sachsen-Anhal\, Beschluss vom 20. Febrlfar 
2008 - 2 L 192/07 - juris. 

Die Heranziehung anderer als im angefochtenen Bescheid genannter Normen ist dem 
Gericht aber dann verwehrt, wenn die anderweitige rechtliche Begründung zu einer 
Wesens veränderung des angefochtenen Bescheides führen würde. 

BVerwG. Urteil vom 21. November 1969 - 9 C 28/89 -luriS. 

Abgesehen von der Herstellung der Gleisanlagen und den straßenbaulichen Maßnah-
men, hinsichllich derer das nachträgliche Heranziehen von § 78 VwVfG zulässig sein 
durfte, ist dies ist hier der Fall. 

Auch wenn der Planfeststellungsbeschluss sich nicht auf § 78 VwVfG stützt, andert dies 
nichts daran. dass wesensmäßig ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt worden 
ist, wie dies in § 78 VwVfG vorausgesetzt wird. Aus S. 130 und 131 des PIanfeststel-
lungsbeschlusses ergibt sich, dass den eisenbahn- bzw. straßenrechtlichen Anforde-
rungen Rechnung getragen worden sein soll. 

Hinsichtlich der baulichen Anlagen gilt indes Folgendes: Die Freiheiten, aber auch Bin-
dungen, die das Gesetz einer Verwaltungsbehörde bei der Zuweisung von Planungs-
ermessen einräumt, lassen es nicht zu, einzelne Teile der Planung. fOr die eigentlich die 
Zuständigkeit eines anderen Hoheitsträgers besteht nachträglich a[ll eine andere Er-
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machtigungsgrundlage zu stützen. Dies erheln daraus, dass bei unterschiedlichen 
Rechtsgrundlagen zur Planfeststellung das planerische Ermessen der planenden Be· 
hörde schon mil Blick auf die jeweils unterschiedliche fachplanerische Zielkonformiliit 
abweichend determiniert ist. Eine wasserrechlliche Planfeststellung ist dementspre-
chend wesensmäßig etwas anderes, als eine eisenbahn- oder straßenrechtliche Plan-
feststellung, die eine andere Planrecl1tfertigung verlangen würden. 

Vgl. auch BVerwG, Urteil vom 26. April 2007 - 4 C 12105 - juns: 
_Maßgebend für die PIanrechtfertigung sind allein die Ziele des 
jeweiligen Fachplanungsgesetzes ...". 

Die baulichen Anlagen sind jedoch im Rahmen einer wasserrechtlichen Planfeststellung 
planfestgestellt worden und nicht als Nebenanlagen eisenbahnrechtlicher Art Soweit 
der Planfeststellungsbeschluss auf § 18 AEG bzw. § 38 StrWG Bezug nimmt, geht es 
nur um die Gleisefllagen bzw. die Straßenbaumaßnahmen selbst. Es ist nicht ansatz-
weise erkennbar, dass die baulichen Anlagen den eisenbahn- oder straßenrechtlichen 
Vorhabenteilen zugerechnet worden wären. Mit den Worten des Planfestslellungsbe-
schlusses (S. 127, 130, 131) ist die Errichtung der baulichen Anlagen ebenso _mit der 
Hafenerweiterung verbunden" wie die Herstellung neuer Gleise und die straßenbauli-
chen Maßnahmen. Nicht hingegen sollen die baulichen Anlagen etwa mit der Errichtung 
der Gleisanlagen _verbunden" sein. Die Beachtlichkeit dieses Unterscheidung ist dem 
Umstand geschuldet, dass die Ausübung eines fachplanerischen Ermessens und die 
Möglichkert seiner gerichtlichen Kontrolle es verlangen, dass klar sein muss, nach wei-
chen rechtlichen Maßstaben geplant worden ist. 

Nach alledem kann deshalb auch dahingestellt bleiben, ob die planfestgestellten 
Vorhabenteile sämtlich unter eine der genannten Ermächtigungsgrundlagen gefasst 
werden könnten. Es sei gleichwohl darauf hingewiesen, dass jedenfalls für den "Ingate-
Bereich" (Bauvorbescheid für Gebäude mit den dem Hafenbetrieb dienenden Büro-, 
Verwaltungs-, Abfertigungs-, Aufenthalts- und Sozlalraumen) Bedenken bestehen, ob 
insoweit eine Konzentration nach § 18 AEG bzw. § 13 LEG in Betracht kommt. 

Vgl. Kramer, in: Kunz, Eisenbahnrecht, Stand: August 2008, AEG, 
S.49. 

Jedenfalls hinsichtlich der geplanten baulichen Anlagen außerhalb der Errichtung des 
Hafenbeckens einschließlich der Kalmauer fehlt es sonaeh für die getroffenen Feststel-
lungen an der Zuständigkeit der Beklagten; zuständig ist vielmehr die Sladl Köln. Nach 
den Ausführungen S. 12711. im Planfeststellungsbeschluss geht es insoweit vomehm-
lieh um Baugenehmigungen für die befestigten Lager- und AbstelHlächen, Aufscl1üttun-
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gen im Schütt- und Stückgutterminal sowie die Lärmschutzwand und um Bauvorbe-
scheide bezüglich den "Ingate"- Bereich; nach dem Erläuterungsbericht (Stand: 
27.07.2006) ist auch ein Bauvorbescheid für die vorgesehenen Gebäude im "Stuffing 
and Stripping/LCL"-Bereich Gegenstand des Plans. Ob die PortalbrDckenkrane im Übri-
gen wegen ihrer bodenrechtlichen Relevanz trotz § 1 Abs. 2 Nr. 5 der Bauordnung fOr 
das Land Nordrhein-Westfalen nicht bauliche Anlagen im bauplanungsrechtlichen Sinne 
sind, sei dahingestellt. 

§ 38 BauGB vermag an dieser Rechtslage nichts zu ändern. 
Die Vorschrift privilegiert die fachplanerische Planfeststellung in Form der Freistellung 

von den Vorschriften der §§ 29 bis 37 BauGB und stellt sich als Gegenstück zu § 75 
Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz VwVfG dar. Es handelt sich um eine "Kollisions rege-
lung", für die der Vorhabenbegriff des einschlägigen Fachplanungsrechts maßgeblich 
ist 

Vgl. Ferner/Kröninger/Aschke, Baugesetzbuch mit Baunutzungs-
verordnung, 2. Auflage 2008, § 38 Rn. 2 f.: Runkel, in: 
ErnsUZinkhahn/Bielenberg, Baugesetzbuch, Stand 15 April 2009, 
§ 38 Rn. 9, 25. 

So nach setzt die Vorschrift als erstes voraus, dass überhaupt eine entsprechende 
Fachplanungskompetenz besteht. Daran fehlt es indes, wenn, wie hier, die sachliche 
Zuständigkeit der Planfeststellungsbehörde (teilweise) zu verneinen ist Soweit aber das 
Fachplanungsrecht überhaupt nicht greift, fehlt es am Ansatzpunkt für eine Kollisionsre-
gelung. Allein die Tatsache, dass - mangels sachlicher ZustMdigkeit rechtswidriger-
weise - Vorhabenteile in Planfeststellungsverfahren und -beschluss mit einbezogen 
werden, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. 

Die sich aus der teilweise fehlenden sachlichen Zuständigkeit der Beklagten für die im 
Planfeststellungsbeschluss getrOffenen Feststellungen ergebende (teilweise) Rechts-
widrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses verletzt den Kläger auch in eigenen Rech-
ten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

Es spricht bereits viel dafür, dass die teilweise außerhalb der sachlichen Zuständigkeit 
der Beklagten liegende Planfeststellung einem Verstoß gegen zwingendes materielles 
Recht gleichzusetzen ist. Zwingende Versagungsgründe können sich aus dem jeweili-

gen Fachplanungsrecht selbst, aber auch aus anderen Rechtsvorschriften ergeben. 
Verstößt eine Planungsentscheidung gegen ein striktes Ge- oder Verbot einer materiell-
rechtlichen Rechtsvorschrift, ist sie ohne weiteres rechtswidrig Solche Vorschriften ver~ 
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langen bei der Planung strikte Beachtung und können nicht durch planerische Abwä-
gung überwunden werden. 

Vgl. OVG Bremen. Urteil vom 13. Januar 2005 - 1 D 224/04 -
a.a.O, m.w.N. 

Es ist nichts dafür ersichtlich, dass die staatliche Zustandigkeitsordnung, die, wie die 
zahlreichen, mitunter sehr differenzierten (etwa § 13 ßlmSchG), Regelungen zur Kon-
zentrationswirkung (§ 75 VwVfG) zeigen, durch planerische Abwägung überwunden 
werden können sollen. 

Unabhängig davon handelt es sich bei einem Verstoß gegen die sachliche Zuständig-
keit um einen erheblichen Abwägungsmangel i. S. d. § 75 Abs. 1a VwVfG. 

Das Gebot gerechter Abwägung verlangt nach der ständigen Rechtsprechung der Ver-
waltungsgerichte, dass eine Abwägung überhaupt stattfindet, dass in die Abwägung an 
Belangen eingesteltt wird, was nach Lage der Dinge in sie eingesteltt werden muss, und 
dass weder die Bedeutung der betroffenen öffentlichen und privaten Belange verkannt, 
noch der Ausgleich zwischen ihnen in einer Weise vorgenommen wird, die zur objekti-
ven Gewichtigkeit einzelner Belange außer VerhäHnis steht. 

Vgl. OVG Bremen. Urteil vom 13. Januar 2005 - 1 D 224/04 -
a.a.O. 

Eine Planfeslstellung, die teilweise auBerhalb der sachlichen Zustandigkeit der plan-
feststellenden Behörde erfolgt, erweist sich, ungeachtet der oben dargelegten Verpflich-
tung der Behörde zur umfassenden Vorprüfung des Gesamtvorhabens. insoweit als 
fehlerhaft. als sie von der - unzutreffenden - Annahme ausgeht und ihre Feststellungen 
auf diese Grundlage stUtzt, dass sie abschließend über das gesamte Vorhaben zu ent-
scheiden befugt ist und es weder weiterer Behördenentscheidungen anderer Entschei-
dungsträger bedarf, noch auch an anderer Stelle Konfllktlösungsmechanismen zur Ver-
fügung stehen könnten, für die "Raum zu lassen" Anlass bestehen könnte. Darüber hin-
aus dürfte auch nur eine solche Abwiigung fehlerfrei sein, die vom gesetzlich hierzu 
Berufenen vorgenommen wird. 

Dieser Mangel ist auch erheblich i.S.v, § 75 Ab •. 1a Satz 1 VwVfG, weil er auf das Ab-
w3gungsergebnis von Einfluss gewesen ist. Dies ergibt sich hier ohne weiteres aus 
dem Planfeststellungsbeschluss selbst, der unter A.4. feststellt, dass neben ihm andere 
behördliche Entscheidungen. insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen. Er-
laubnisse, Zustimmungen und Planfeslstellungen, nicht erforderlich selen 
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Einen Anspruch auf abwägungsfehlerfreie Entscheidung hat der Kläger allerdings nur 
Insoweit, als er durch die Planung in eigenen Belangen betroffen wird. Belange der All-
gemeinheit können nur solche Kläger mit Erfolg geltend machen. deren Grundeigentum 
durch den Pianfesisiellungsbeschluss unmittelbar in Anspruch genommen wird, denn 
ein Entzug von Eigentum iSI nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Art. 14 Abs, 3 
GG, Diese Voraussetzungen liegen hier indes nicht vor, weil weder vorgetragen noch 
ersichtlich ist, dass der Planfeststellungsbeschluss enteignende VOIwirkung gegenüber 
dem Klager entfaltet. 

VgL zum Maßstab sta~ vieler OVG Bremen, Urteil vom 13 Januar 
2005 - 1 D 224/04 - a,a,O, 

Die Verletlung der sachlichen Zuständigkeit betrifft den Kläger in eigenen Belangen 
und begründet für ihn einen Aufhebungsanspruch in Bezug auf den angefochtenen 
PIanfeststellungsbeschluss. 

Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass ein Aufhebungsanspruch nicht von § 46 
VwVfG ausgeschlossen ist. weil dieser diese Möglichkeit nur für die Verletzung der ört-
lichen, nicht der sachlichen Zuständigkeit vorsieht Vielmehr ergibt sich im Gegen-
schluss, dass Verstöße gegen die sachliche Zuständigkeit immer zur Rechtswidrigkeit 
des betroffenen Verwaltungsaktes fOhren und im Grundsatz einen Aufhebungsanspruch 
begründen, 

Vgl. nur Kopp/Ramsauer, a.a,O., § 46 Rn 22 f Vgl auch BVerwG, 
Urteil vom 9, März 2005 - 6 C 3104 - juris, mit dem Zusatz. dass 
dies auch unabhängig davon geite, ob die Maßnahme materiell 
rechtmäßig ist und dem Hinweis auf die Schutzfunktion der in den 
Gesetzen enthaltenen Zuständigkeitsverteilung zwischen den Be-
hörden zugunsten der Bürger. 

Es spricht bereits Einiges dafür, dass Zuständigkeitsvorschriften alle Beteiligten in glei-
cher Weise schOtzen, so dass in diesem Zusammenhang meht zwischen dem Schutz 
des Adressaten eines Verwa~ung$akts und Nachbarschutz oder Orittschlltz zu unter· 
scheiden ist. Gerade bei rechtlich heiklen Fragen mag es im tatsächlichen Verlauf 
durchaus einen Unterschied machen, ob die eine oder eine andere Behörde die Ent-
scheidung trifft, Infolgedessen erscheint es grundsätzlich sinnvoll, den Beteiligten das 
Recht auf eine Entscheidung durch die .richtige" Stelle einzuräumen, 

So Bayerischer VGH, Beschluss vom 13. August 1996 - 20 es 
96.2369 -, BayVBL 1997, 51 f. Dagegen ausdrücklich OVG fllr 
das Land Nordrhein-Westfalen (NRW), Beschluss vom 1. Juli 
2002 - lOB 788/02 - Juri$, Laut OVG NRW, Beschluss vom 
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26. August 2004 - 21 B 370104 - juris, ist sogar für den Drittbetrof-
fenen allein ein Verstoß gegen eine Vorschrift über die sachliche 
Zuständigkeit regelmäßig keine Verletzung in eigenen Rechten. 

Jedenfalls aber besteht ein Aufhebungsanspruch eines Drittbetroffenen dann, wenn die 
konkrete Möglichkeit besteht, dass die Planungsentscheidung ohne den Verfahrensfeh-
ler anders, d.h. für ihn günstiger ausgefallen wäre. 

So auch BVerwG, Beschluss vom 6. Mai 2008 - 9 B 64/07 - juris. 

Weil der Kläger nur einen Anspruch auf gerechte Abwägung seiner eigenen Belange 
mit den für das Vorhaben streitenden Belangen hat, ist aber weiter zu verlangen, dass 
sich das für den Kläger günstigere Ergebnis auf seine eigenen rügefähigen Belange 
bezieht. 

Im hier gegebenen Zusammenhang kommt es nicht darauf an, ob die hier betroffenen 
Zuständigkeitsvorschriften als solche, also diejenigen betreffend wasserrechtliche Plan-
feststellungen und insbesondere diejenigen des öffentlichen Baurechts, Drittschutz zu 
vermitteln im Stande sind. Die dem Kläger den notwendigen Drittschutz vermittelnde 
"Vorschrift" ist in diesem Zusammenhang vielmehr das - wie bereits dargestellt dritt-
schützende - Abwägungsgebot. 

Die konkrete Möglichkeit, dass die Planungsentscheidung bei Beachtung der Zustän-
digkeitsordnung anders, für den Kläger günstiger, ausgefallen wäre, besteht. 

Bei Beachtung der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung hätte sich die Beklagte auf die 
Planfeststellung des Hafenbeckens und seiner notwendigen Folgemaßnahmen be-
schränken müssen, freilich unter Vornahme einer umfassenden Vorprüfung des geplan-

ten Hafens insgesamt. Sie hätte jedoch nicht zulasten des Klägers einen Verwaltungs-
akt erlassen dürfen, der aus sich heraus der Beigeladenen die Möglichkeit gibt, in der 
Umgebung des Klägers ein u.a. die klägerischen Belange Immissionsschutz und Hoch-
wasserschutz betreffendes Vorhaben zu errichten und zu betreiben. Insoweit macht es 
im Übrigen keinen Unterschied, ob etwa teilweise nur Bauvorbescheide und noch nicht 
die entsprechende Baugenehmigung "erteilt" worden sind: Mit der Planfeststellung soll 
jedenfalls explizit die Zulässigkeit der Errichtung dieser Gebäude nach der Art der bau-
lichen Nutzung festgestellt werden. 

Angesichts der Tatsache allerdings, dass in den Fällen der Überschreitung der sachli-
chen Behördenzuständigkeit nach obigem Maßstab ganz regelmäßig eine für die Be-
troffenen rechtlich negative Ergebnisrelevanz des Zuständigkeitsverstoßes zu bejahen 
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sein wird. weil praktisch immer eine .Gberschießende" belastende Verfügung enthalten 
sein wird, Ist es nach Auffassung des Gerichts geboten, auch Ober den eigentlichen An· 
knüpfungspunkt - den angefochtenen Planfeststellungsbeschluss - hinaus in den Blick 
zu nehmen, ob wenigstens nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei Beachtung der 
gesetzlichen ZustMdigkeitsordnung, also im richtigen Verfahren und von der dazu be-
rufenen Behörde, ein fIlr den Klager günstigeres Ergebnis hätte erzielt werden können, 

Dies ist hier der Fall, Auch wenn der vormals offenbar in Aussicht genommene, dem 
Gericht inhaltlich unbekannte, Bebauungsplanentwurf derzeit nicht weiter verfolgt wird 
und auch keine Plane für eine evll. Veränderungssperre bekannt sind, kann nicht aus-
geschtossen werden, dass die zuständige Baubehörde wegen der hier zu bewilltigen-
den Nutzungskonflikte, sich dazu veranlasst gesehen hätte, einen Bebauungsplan auf-
zustellen und nicht anhand von § 35 BauGB über evll. Genehlnigungsanlräge zu enl-
scheiden. 

Dessen Inhalt wiederum lässt sich nicht verlässlich im Sinne nur einer Entscheidungs-
möglichkeit vorhersagen. Ebenso wenig sicher ist im Übrigen, zu welchen AlJIlagen sich 
die Stadt Köln nach Abwägung der privaten Interessen der Beigeladenen mit 991, ent-
gegenstehenden öffentlichen Belangen im Rahmen von § 35 Ab •. 1 oder 2 BauGB ver-
antasst gesehen hatte. Baides gilt hier unter anderem mit Blick auf den Hochwasser-
schutz: Nach der Stellungnahme der Stadt Köln vom 20. Januar 2006 (Beiakte 3 BI. 161 
ff., 163) sieht das Hochwasserschutzkonzept Köln für Gebiete, bei denen bei Hochwas-
ser ein besonders hoher SChaden entstehe, einen sog. lweihundertjährlichen Schutz 
vor. Dies geHe auch tor ein Bauvorhaben mit der Lagerung wassergefährdender Stoffe, 
Deshalb sei bei der Planung filr ein Bauvorhaben mit der lagerung wassergefilhrden-
der Stoffe mindestens ein zweihundert jährliches Hochwasser zu Grunde zu legen und 
ein entsprechender Maßnahmeplan zu erstellen, Auch wenn die Stadt Köln im Verfah-
ren diesbezüglich keine wettere stellungnahme abgegeben Zu haben scheint, kann 
daraus nichl ohne Weneres geschlossen werden, dass sie, in dem Fall, in dem sie ver-
antwortliche Enlscheidungstragerin gewesen wäre. sie nicht Weitergehendes gefordert 
hatte als den vorgelegten Maßnahmeplan. Ob in einem Bebauungsplan oder sonst im 
Baugenehmigungsverfahren nicht immissionsschutzrechllic~e Vorgaben gemacht wor-
den wären, dte den Kläger günstiger stellen, steht ebenso wenig fest. 

Daran ändert auch § 38 BauGB nichts Wie bereits ausgeführt, reicht die Privilegierung 
des Fachplanungsrechls nur soweit, wie das Fachplanungsrecht selbst reicht. Die nicht 
zum Gewässerausbau gehörenden Vorhabenteile untertallen 50nach den baurechtli-
ehen Vorschriften, Es ist nicht ersichtlich, dass hier nur bamechttiche Vorgaben in Be-
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tracht kämen, die mit der Fachplanung (in den oben aufgezeigten Grenzen) von vorn-
herein unvereinbar wären. 

Ist der angefochtene Planfeststellungsbeschluss sonach rechtswidrig und der Kläger 
durch die Verletzung des Abwägungsgebotes in seinen subjektiven Rechten verletzt 
(§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO), so ist der angefochtene PIanfeststellungsbeschluss auf-
zuheben. 

Dem steht vorliegend auch nicht § 75 Abs. 1 a Satz 2 VwVfG entgegen. Der erhebliche 
Mangel bei der Abwägung kann nämlich nicht durch Planergänzung oder durch ein er-
gänzendes Verfahren behoben werden. Im Wege der Planergänzung der streitigen 
wasserrechtlichen Planfeststellung oder des ergänzenden Verfahrens zur vorliegenden 
wasserrechtlichen Planfeststellung kann nicht die Zuständigkeit zur wasserrechtlichen 
Planfeststellung aller hier planfestgestellten Vorhabenteile geschaffen werden. 

Infolge der Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses ist dieser insgesamt auf-
zuheben. Eine Beschränkung der Aufhebung auf die Teile, hinsichtlich derer die im 
Planfeststellungsbeschluss behauptete Konzentrationswirkung keine rechtlich tragfähi-
ge Basis hat, kann nicht erfolgen. 

Eine teilweise Aufhebung von Planungsentscheidungen kommt nur in Betracht, wenn 
hinreichender Grund für die Annahme besteht, dass die Planungsbehörde auch ohne 
den wegfallenden Teil so entschieden hätte. 

So BVerwG, Urteil vom 12. Februar 1988 -4 C 54/84 - juris. 

Dies kann vorliegend bereits nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Denn entspre-
chend der Verpflichtung der Beklagten zur umfassenden Vorprüfung hätte sie die hier 
getroffenen Feststellungen zwar sämtlich prüfen müssen, sie ging dabei aber davon 
aus, auch "durchentscheiden" zu können. Es erscheint ungewiss, ob die PIanfeststel-
lung in im Übrigen gleicher Weise erfolgt wäre, wenn die Entscheidung über die bauli-
chen Anlagen nicht abschließend von der Beklagten hätte getroffen werden können. 

Abgesehen davon hat die Teilaufhebung eines Planfeststellungsbeschlusses wegen nur 
teilweiser Rechtswidrigkeit aber auch zur Voraussetzung, dass sich die fehlerbehaftete 
Regelung von der Gesamtregelung abtrennen lässt. Dies wiederum hängt davon ab, ob 
der Planfeststellungsbeschluss auch ohne den aufzuhebenden Teil eine selbständige 
und rechtmäßige, vom Träger des Vorhabens und der Planfeststellungsbehörde so ge-
wollte Planung zum Inhalt hat. 
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Vgl. BVerwG, Beschluss vom 5. Dezember 1991 - 7 B 118/91 -
juris. 

Eine Abtrennbarkeit der fehlerbehafteten Regelungen von der Gesamtregelung lasst 
sich vorliegend mit Blick auf die Gestattung des Planleststellungsbeschlusses rein fak-
tisch nicht feststellen. Die Vorhabenteile selbst sind nach dem Planungskonzept derart 
verflochten, dass eine sinnVOlle Teilung bzw. eine Teilung, oie der Interessenlage der 
Beigeladenen und dem Planungsermessen der Beklagten gerecht wird, nicht vom G€>

ficht vorgenommen werden kann. Der Planfeststellungsbeschluss im Übrigen velWeist 
weitgehend auf den vorgelegten Plan, so dass eine teilweise Aufhebung Gefahr liefe, 
entweder zu weit zu gehen undlader die aufgehobenen Teilstücke nicht genau genug 
beschreiben zu können. 

Nachdem die Klage bereits mit dem Hauptantrag Erfolg hatte, waren die Hilfsanträge 
nicht mehr zur Entscheidung des Gerichts gestellt. 

Die KostenentsCheidung folgt aus § 154 Abs. 1 und 3, § 159 Satz 1 VwGO, § 100 

Abs. 1 ZPO. Der Beigeladenen waren Kosten aufzuerlegen. weil Sie einen Sachantrag 
gestellt hat. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 167 VwGO, 709 
ZPO. 

Die Berufung war nach § 124a Ab •. 1 Satz 1 VwGO in Verbindung mit § 124 Abs. 2 

Nr. 3 VwGO zuzulassen, weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat. 

Rec htsmittel beleh ru n9 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an das Oberverwaltung.gericht 
für das Land Nordrhein-Westfalen zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils schriftlich bei dem Verwallungsgericht Köln, Appell-
hofplatz, 50667 Köln. einzulegen. Sie muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Die Berufung isl innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils 
zu begründen. Die Begrundung ist schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßga-
be der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den VelWaltungsgerich-
len und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERWO VGIFG - vom 
23. November 2005 (GV. NRW. S. 926) bei dem ObervelWallungsgericht, Aegidii-
kirchplalz 5, 48143 Münster einzureichen. sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung 
der Berufung erfolgt; SIF! mU$S elnBn hestimmten Antrag und die lfTt Einzelnen anzufüh-
renden Gründe der Anfechtung (BerufungsgfOndel enthalten. 
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Vor dem OberverwaHungsgericht und bei Prozesshandlungen, durch die ein Velfahren 
vor dem ObervelWattungsgericht eingeleitet wird, muss sich jeder Beteiligte durch einen 
Prozessbevollmächtigten vertreten lassen, Als Prozessbevollmächtigte sind Rechtsan-
willte oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrah-
mengesetzes mit Befähigung zum Richteramt, für Behörden und Juristische Personen 
des öffenllichen Rechts auch eigene Beschäftigte oder Beschäftigte anderer Behörden 
oder juristischer Personen des 6lfentlichen Rechts mH Befähigung zum Richteramt zu-
gelassen, Damber hinaus sind die in § 67 Abs, 4 der VelWaltungsgerichtsordnung im 
übrigen bezeichneten ihnen kraft Gesetzes gleichgesleiHen Personen zugelassen. 

Die Berufungsschrift sol~e dreifach eingereicht werden, 

Judick Dr. Osl Dr. Blasberg 

Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 

15,OOO,OO€ 

festgesetzt 

Gründe 

Mit Rücksicht auf die Bedeutung der Sache tor den Kläger ist es angemessen, den 
Streitwert auf den festgesetzten Betrag zu bestimmen (§ 52 Ab. 1 GKG), Das Gericht 
hat sich hierbei an Ziffer 34,2 in Verbindung mit 2.2,2 des Streitwertkalaloges für die 
VelWaltlJngsgerichtsbafkeit in der Fassung vom 8, Juli 2004 orientiert 

Re c h ts mit tel bel ehr u n 9 

Gegen diesen Beschluss kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle bei dem Verwattungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, Be-
schwerde eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der 
Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, einzu-
legen, Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt wor-
den, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung 
des FestsetzungSbeschlusses eingelegt werden, 



Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200 Euro übersteigt 

Die Beschwerdeschrift solne dreifach eingereicht werden. 

Judick Dr. Ost Dr. Blasberg 



Ve rwa It u n 9 sge ri c h t Kö I n 

Beschluss 
14 L 764109 

In dem veIWattungsgerichtlichen Verfahren 

des , 50999 Köln, 

Antragstellers, 

Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte Lenz, Johlen und andere, Kaygasse 5, 50676 Köln,  
Gz.: 00486109 CGlbh, 


gegen 

die Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln, 
Gz.: 54.1.16.2-Schi, 

Antragsgegnerin, 

Beigeladene:  
Häfen und Güterverkehr Köln Aktiengesellschaft, Harry-Blum-Platz 2, 50678 Köln,  

Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte CMS Hasche, Sigle und andere, Kranhaus 1 Im Zollha1en 18,  
50678 Köln, Oz,: SrL-mo-01745-09,  

wegen Plan1eststellung Hafenausbau Köln-Godorf  
- hier: Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung -

hat die 14. Kammer des VelWaHungsgerichts Köln  
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aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11.08.2009 

durch 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Judiek, 
den Richler sm Verwallungsgericht Oe. Ost. 
den Ricbter am Verwaltungsgericht Dr Blasberg, 
den ehrenamtlichen Richter Mlschker 
und den ehrenamtlichen Richter Rüber 

beschlossen: 

1, 	 Die aufschiebende Wirkung der Klage 14 K 4719/o6 des Antragstellers 

gegen den Plsnfeststellungsbeschluss der Anlragsgegnerin .zum Aus-

bau des Hafens Köln-Godorf um ein weiteres Hafenbacken (Becken 

IV)" vom 30. August 2006 wird wiederhergestellt. 

Die Kosten des Verfahrens tragen die Beklagte und die Beigeladene 

jeweils zur Halft,>. 

2. 	 Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 7.500,00 Euro festgesetzt. 

Gründe 

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zunachst auf den Tatbestand des Urteils 
der Kammer im Verfahren 14 K 4719106 vom 11. August 2009 Bezug genommen. 

Am 28. September 2007 ordnete die Antragsgegnerin auf Antrag der Beigeladenen 
die sofortige Vollziehung ihres PIanfeststellungsbeschlusses vom 30 August 2006 

an. Den Antrag des Antragstellers vom 17. März 2009, die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung wieder aufzuheben. lehnte die Antragsgegnerin unter dem 20. April 2009 
ab. 

Am 20. Mai 2009 hat der Antragsteller den Antrag auf Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung seiner Klage gestellt. 
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Der Antragsteller ist der Auffassung, au/grund der zwischenzeitlichen Entwicklungen 
habe sich ergeben, dass der Hafenausbau in der planfestgestellten Weise nicht er· 
forderlich sei. Dies ergebe sich aus dem Planco-Gutachten vom Dezember 2008. 

Zwar enthalte dieses auch Aussagen des Inhalts. dass der Hafenausbau zwingend 
erforderlich sei. Diese Bewertungen fänden im Gutachten jedoch keine plausible Un· 
termauerung, da Alternativen zum Ausbau des Godorfer Hafens ignoriert bzw. fehl-
bewertet würden. 

Für die Zulässigkeit reiche nach § 42 Abs. 2 VwGO aus, dass sich aus den genann-
ten Rechtsverlelzungen die Möglichkeit einer Verletzung subjektiver Rechte ergebe, 
was der Fall sei. 

Der Antragsteller beantragt, 

die aufschiebende Wirkung seiner Klage 14 K 4719/06 wiederherzustellen. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

den Antrag abzu lehnen. 

Zur Begrundung führt sie aus: Der Antragsteller sei von der Maßnahme nicht subjek-
tiv betroffen und könne deshalb auch nicht geHend machen, wie die einzelnen Kölner 
Häfen genutzt würden. Unabhängig davon stelle das aktuelle Planco-Gutachten den 
Hafen8usbau nichl in Frage, vielmehr gehe aus ihm eindeutig hervor, dass der Aus· 
bau trotz der empfohlenen Maßnahmen in Niehl I unbedingt erforderlich sei. Der 
Verweis auf das KLV-Terminal Köln-Nord greife nicht, weil dieses auf die Abwicklung 
kontinentaler Verkehre ausgerichtet sei, während der Schwerpunkt der Container-
Terminals in den Häfen auf die Hinlerlandverkehre der Seehäfen ausgerichtet sei. 
Soweit der Antragsteller geltend mache, dass Nlehl I zu ca. 60 % filr nichthatenab-
hängigen Verkehr zweckentfremdet werde, verkenne er, dass ein Großteil der Flä-
chen hafen affin, insbesondere für den Schütt- und Slückgutumschlag genutzt werde, 
bei dem eine Steigerung zu erwarten sei. 
Es handele sich einerseits um eine privalnützige Planfeststellung, zu Gunsten der 
Beigeladenen, andererseits aber auch um eine Planfeststellung im olfentlichen Inte-
resse. Bei derartigen "mehrpoligen" Rechtsverha~nissen, in denen die Rechtsposfti-
on des Begünstigten nicht weniger schu\zwOrdig sei, als die des Drittbetroffenen, ver-
lange Art. 19 Abs. 4 GG nicht regelmäßig den Eintritt des Suspensiveffekts. Hier 
müsse deshalb kein über das notwendige Erlassinteresse hinausgehendes besonde· 
res Vollzugsinteresse vorliegen. Aufschubinteresse des Antragstellers und Vollzugs-
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interesse der Beigeladenen stonden sich im Ausgangspunkt gleichwertig gegenüber, 
Ein Eingriff in Eigentumsrechte des Antragstellers sei nicht gegeben. Die gesetzli-
chen Anforderungen an Landschaft und Natur dienten ausschließlich dem Allgemein-
interesse und könnten vom Antragsteller nicht geltend gemacht werden. Dem ge-
genüber stünden die Interessen der Beigeladenen an der Nutzung i!lrer GrundstOcke 
nach ihren Vorstellungen, der Vermeidung von Preissteigerungen während der Ver-
zögerung und der Verhinderung, dass der Hafenstandort Köln den Anschluss an den 
Wettbewerb verliere. Öffentliche Interessen, die betroffen seien seien die Arbeits-
platzgefährdung, die Förderung des regionalen Wirtschaftsraums und die Entlastung 
von Umwelt und SIraßen, 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls, 

den Antrag abzulehnen, 

Zur BegrUndung beruft sie sich im Wesentlichen darauf Ziel der Planco-
Begutachtung sei gewesen, zusätzliches Optimierungs· und Strukturierungspotential 
bei der Entwicklung der Kölner Häfen zu identifizieren, Es ergebe sich, dass der Ha-
fenausbau in Godorf allein nicht genüge, was aber nichts an der Notwendigkeu des 
Standorts ändere, Deshalb sei der Ausbau laut Planco-Gutachten vielmehr unbedingt 
erforderlich. Er verhindere auch die Vor- und Nachläufe der Lkw durch die Kölner 
Innenstadt und sei geeignet. zusätzliche Kunden für den kombinierten ladungsver-
kehr zu gewinnen. 
In der Sache sei der Antrag sei bereits unzulässig: Einstweiliger Rechtsschutz könne 
nicht weiter gehen als Rechtsschutz im Hauptsacheverfahren. Mil der Klage könne 
der Antragsteller aber nur subjektive Rechtsverletzungen ge~end machen. Der An-
tragsteller mache indes zahlreiche Belange geilend, die nicht der Wahrung seiner 
subjektiven Rechte dienten, So fehle ihm hinsichtlich seiner Zustilndigkeitsrüge die 
Antragsbefugnis, weil er im Hauptsacheverfahren damit präkludiert sei, Auch hin-
sichtlich des Hochwasser.ehutzes sei kein Eingriff in subjektive Rechte anzuerken-
nen, 
Jedenfalls sei der Antrag unbegrOndet, denn entgegenstehende Regelungen aus 
dem immissionsschutzrechtlichen Bereich griffen nicht, weil der Antragsteller einen 
landwirtschaftlichen Betrieb im Außenbereich führe. der nicht beeinträchtigt werde, 
so dass er die Immissionen anderer Außenbereichsvorhaben dulden müsse. Auf den 
Aspekt eines fehlenden öffentlichen Vollzugsinteresses komme es nicht an, weil es 
dessen in mehrpoligen Verhältnissen nicht bedürfe; abgesehen davon liege es hier 
vor. Das überwiegende öffentliche Interesse bestehe in deI Verbesserung der Wirt-
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schaftsstruktur, der Entlastung der Straßen vom Güterverkehr sowie dem Umwelt-
schutz, weshalb der Ausbau auch Ziel der Landesplanung sei. 

Wegen der weileren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird ergänzend Bezug 
genommen auf den Inhalt der Gerichtsakte dieses Verfahrens sowie der Gerichtsak-
ten in den Klageverfahren 14 K 4719/06 und 14 K 4720/06, jeweils nebst beigezoge-
nen Verwakungsvorgängen. 

11. 

Der Antrag hat Erfolg, Er ist nach §§ 80 Abs, 5, 80a Abs, 3 VwGO zulässig und be-
gründet 

In Verfahren nach §§ 80 Abs. 5. 80a Abs, 3 VwGO ist die aufschiebende Wirkung 
einer gegen den sofort vollziehbaren Verwaltungsakt gerichteten Klage wiederherzu-
stellen. wenn das Interesse des nachteilig Betroffenen, von der Vollziehung zunächst 
verschont zu bleiben, das öffentliche Interesse sowie das Interesse des durch die 
Entscheidung Begünstigten an der sofortigen Vollziehung überwiegt. Bei dieser Inte-
ressenabwägung sind insbesondere die Erfolgsaussichten im Hauptsacheverfahren 
in den Blick zu nehmen, 

Allerdings ist einem Antrag auf Wiederherstellung oder Anordnung der aufschieben-
den Wirkung einer Klage nicht immer schon deshalb zu entsprechen, weil das Ge-
richt in der Hauptsache auf Rechtswidrigkeit und ReChtsverletzung erkannt hat. 

Vgl. OVG NRW. Beschluss vom 27, März 2006 - 20 B 
31/Q6,AK - juns. 

Bei Großvorhaben jedoch, bei denen - wie hier - die Folgen einer sofortigen Volizie-
hung nicht oder nur schwer rückgängig gemacht werden können, kommt bereits zu
mindest hinreichenden Erfolgsaussichten das entscheidende Gewicht zu, 

Vgl. VG Düsseldorf, Beschluss vom 10, Februar 2009 - 3 L 
64/09 - juris, 

Die Frage, wer in einer Situation, in der sich konkrete Rechtspositionen Privater ge-
genüberstehen, die grundsätzlich gleichrangig sind, bis zur Hauptsacheentscheidung 
das Risiko der HerbeifOhrung vollendeter Tatsachen tragen muss, bestimmt sich 
nach dem materiellen Rechl, also der Etfolgsaussicht des Hauptsacherechtsbehelfs, 



Vgl. BVerfG, Beschluss vom 1. Oktober 2008 - 1 BvR 2466/08 
- m.w.N., juris. 

Vorliegend spricht mehr für einen Ertolg des Klägers mit seiner Klage als dagegen: 
zumindest hinreichende Ertolgsaussichten der Klage liegen sonach vor. Zur Begrün-
dung wird Bezug genommen auf das Urteil der Kammer im Verfahren 14 K 4719/06 
vom 11. August 2009. 

Die Kostenentscheidung folgl aus §§ 154 Abs 1 und 3, 159 Satz 1 VwGO, § 100 
Abs. 1 ZPO und trägt der Talsache Rechnung, dass die Beigeladene einen Sachan-
trag gestein hat und damrt unterlegen ist 

Der Beschluss zu Ziffer 2 beruht auf §§ 53 Abs. 3 Nr 2. 52 Abs. 1 GKG. Das Gericht 
hat sich hierbei zun!ichst an Ziffer 34.2 in Verbindung mit 2.2.2 des Streitwertkatal0-
ges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Fassung vom 8 Juli 2004 orientiert und 
sodann, mit Blick auf die Vorläufigkeit der vorliegenden Entscheidung, den danach 
anzusetzenden Betrag auf die Hälfte reduziert. 

Re c h 15 mitte I be le h ru n 9 

Gegen Ziffer 1 dieses Beschlusses kann innerhalb von zwei Wochen nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei 
dem Ve,waltungsgerichl Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln Beschwerde eingelegt 
werden. 

Die Beschwerdefrist wird auch gewahrt, wenn die BeSChwerde innerhalb der Frist 
schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elekt-
ronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im 
Lande Nordrhein-Westfalen - ERWO VG/FG - vom 23. November 2005 (GV. NRW. 
S. 926) bei dem Oberverwallungsgericht fOr das land Nordrhein-Westfalen, Aegidii-
kirchplatz 5, 48143 MOnster eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu 
begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereils mit der Beschwerde vorge-
legt worden ist, bei dem Oberverwa~ungsgericht schriftlich oder in elektronischer 
Form nach Maßgabe der ERWO VG/FG einzureichen Sie muss einen bestimmten 
Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern 
oder aufzuheben Ist und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander set-
zen. 

Die Beteiligten müssen sich bei der Einlegung und der Begründung der Beschwerde 
durch einen Prozessbevollmachtigten vertreten lassen. Als ProzessbeVOllmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des 
Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt. für Behörden und juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts auch eigene Beschäffrgte oder Beschäftigte 
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anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts mtt Befähigung 
zum Richterami zugelassen. Darüber hinaus sind die in § 67 Ab•. 4 der VOlWal· 
tungegenchtsordnung im übrigen bezeichneten ihnen kraft Gesetzes gleichgestellten 
Personen zugelassen. 

Gegen Ziffer 2 dieses Beschlusses kann innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich ander· 
weitig erledigt hat, Beschwerde eingelegt werden. Ist der Streitwert später als einen 
Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines 
Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses ein· 
gelegt werden. 

Die Beschwerde isl schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle bei dem VelWaltungsgericht Köln, AppelJhofplatz, 50667 Köln, einzule-
gen. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200 Euro übersteigt. 

Die Beschwerdeschrift sollte dreifach eingereicht werden. 

Judick Dr. Ost Or. Blasberg 



Verwaltungsgericht Köln 


ÖFFENTLICHE SITZUNG 
der 14. Kammer 

14 K4719106 
14 K 4720106 
14 L 764109 

Anwesend: 

Vorsitzender Richter am VG 
Judick 

als Vorsitzender, 

Richter 2m VG 
o r. 0 et 

Richter am VG 
o r. B las b erg 

als beisitzende Richter 

Herr M 1 s c h k e r 

HerrR übe r 

als ehrenamtliche Richter, 

Frau Ve sen 
VG·Beschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Beginn: 9.45 Uhr  

Ende: 13,20 Uhr  

Beschlossen und verkündet:  

Die Verfahren 14 K 4719106,  
14 K 4720/05 und 14 L 764109 werden 
zur gemeinsamen mündlichen 
Verhandlung verbunden. 

Köln, 11, August 2009 

In den verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren 

14 K4719106 
14 L 764109 

 
 

Klägers/Antragstellers, 

Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte Lenz, Johlen und andere,  
Kaygasse 5, 50676 Köln,  
Gz.: 02115106 510s (CG),  

gegen 

die Bezirksregierung Köln, Zeughaus-
straße 2·10, 50667 Köln, 
8z.: 54.1.16.2·8chl·, 

BeklagtelAntragsgegnerin, 

Beigeladene: Hafen und Güterverkehr  
Köln Aktiengesellschaft, Harry-Blum- 
Platz 2, 50678 Köln,  

Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte CMS Hasche, Sigle und  
andere, Kranhaus 1 Im Zollhafen 18,  
50678 Köln,  
Gz.: SrL-sz-Q0987-07,  

wegen Planfeststellung Hafenausbau 
Köln-Godorf, Antrag auf Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung 
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14 K 4720106 

der  
 50999 Köln, 

Klägerin, 

Prozessbevollmächtigte: 
Rechlsanwä»e Lenz, Johlen und andere,  
Kaygasse 5, 50676 Köln,  
Gz.: 02114106 CGlpb,  

gegen 

die Bezirksregierung Köln, Zeughaus- 
straße 2-10,50667 Köln,  
Gz.: 541 16 2-Schi-,  

Beklagte, 

Beigeladene: 
Häfen und Güterverkehr Köln  
Aktiengesellschaft Harry-Blum-Platz 2,  
50678 Köln,  

Prozess bevollmächtigte:  
Rechtsanwälte CMS Hasche, Sigle und  
andere, Kranhaus 1 Im Zollhafen 18,  
50678 Köln,  
Gz.: SrL-sz-00987-07.  

wegen Planfeststellung Hafenausbau  
Köln-Godorf  

erscheinen beI Aufruf der Sachen: 

14 K 4719/06, 14 L 764109 

1. der Kläger/Antragsteller und 
Rechtsanwalt Dr. Giesecke sowie Dr. Nev, 

2. f.d. BeklagtelAntragsgegnerin: 
Oberregierungsrätin Steinmann-Hasse 
unter Bezugnahme auf die bei Gericht 
vorliegende Generalterminsvollmacht im 
Beistand von Regierungsdirektor 
Halmschlag und Oberregierungsbaurat 
Wilke, 



3. f.d. Beigeladene:  
Herr Bender. Herr Schulke, Herr Oe Pooc  
und Rechtsanwalt De. Sc11erer-Leydecker.  

14 K 4720{06 

1, f.d, Klägerin: 
Rec11tsanwalt Or, Giesecke, 

2. f.d, Beklagte: 
Oberregierungsrätin Stein mann-Hasse 
unter Bezugnahme auf die bei Gericht 
vorliegende Generallerminsvollmachl im 
Beistand von Regierungsdirektor 
Halmschlag und Oberregierungsbaurat 
Wilke, 

3, I,d, Beigeladene:  
Herr Bender, Herr Schulke, Herr Or. Pace  
und Rec11tsanwalt De Scherer-Leydecker,  

14 L 764109 

Der Prazessbevollmächligte des Antragstellers erklärt, dass er den Schriftsatz der Beige-

ladenen vom 10,08.2009 erhallen habe Den Vertrelern der Antragsgegnerin wurde er im 

T armin überreicht. 

Der wesentliche Inhalt der Akten wird durch den Berichterstatter vorgetragen. 

Auf Befragen erklärt der Kläger: Die erbrechtliche Auseinandersetzung ist noch nicht ab-

geschlossen. Ich habe das Klageverfahren alleine eingeleitet, weil meine Sliefrrutter. die 

inzwischen verstorben ist, schon damals sehr betagt war, Die Auseinandersetzung läuft 

deshalb nach Höferecht 

Mit den anwesenden Beteiligten wird die Sach- und Rechtslage eingehend erörtert, 



• 

Das Gericht legt zunächst die unterschiedlichen Auffassungen zur F rage der Konzentrati-

onswirkung dar und erörtert die verschiedenen Bedenken 

Der Prozessbevollmächtigte der Kläger weist darauf hin, dass de, Begriff des Vorhabens 

im Sinne des Verfahrensrechts nicht abgekoppelt werden darf von dem Begriff des Ge-

wässerausbaus im Sinne des § 31 WHG, 

Der Prozessbevollmächtigte der Beigeladenen weist darauf hm dass nach seiner Auffas, 

sung die Entscheidung des OVG Bremen aus dem Jahre 2005 zum dortigen Container, 

TenninallV in tatsächlicher Hinsicht praktisch identisch mit dem vorliegenden Verfahren 

seL Außerdem greife § 78 VwVfG NRW nicht erst dann ein, wenn berens mehrere Plan-

feststellungsverfahren eingeleitet worden seien, Die Beigeladene habe ursprünglich 

durchaus ein Vertahren nach §18 AEG durchführen wollen, Bei der Beklagten sei dann 

aber en!schieden worden, dass bei diesem Vorhaben bezogen auf das Wasserrecht mehr 

öffentliche Belange betroffen seien und habe deshalb dieses Verfahren gewählt Ferner ist 

der Prozessbevollmächtigte der Beigeladenen der Auffassung, dass § 75 VwVfG NRW 

jedenfalls dem Wortlaut nach nicht zwingend von FoIgernaßnahmen an vorhandenen 

Maßnahmen ausgehe, Im Übrigen ließen sich bei einem Planfeststellungsverfahren nach 

§ 18 AEG die streitigen Nebenanlagen ohne weiteres nach dieser Norm konzentrieren, 

Schließlich sei darauf hinzuweisen, dass die Stadt Köln ja auch unabhängig von einem 

konkreten Bauantrag Mögl;chkeiten gehabt Mtte, eine Veranderungssperre zu erfassen 

oder ein Vertahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes durchzuführen 

Die Sitzung wird um 11 30 Uhr unterbrochen, 

Die Sitzung wird um 11 AO Uhr fortgesetzt 

Die Kammer leg! zum Hochwasserschutz dar, dass möglicherweise allein ein Hinweis auf  

fehlenden Drittschutz dem Vortrag in rechtlicher Hinsicht nicht umfassend Rechnung ge- 

tragen werden kann und hat deshalb ergänzende Fragen aus fachlicher Sicht  

Der Vertreter der Beklagten, Oberregierungsbaural Wilke, der wahrend des voniegenden  

Planfeststellungsverfanrens der für den Hochwasserschutz zuständige Dezernent im da- 

mals noch selbständigen Staatlichen Umweltamt Köln war erläutert "Ir Frage des Ge-

,  
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winns von Retentionsraum: Ich habe schon damals darauf hingewiesen, dass das Volu-

men des neuen Hafenbeckens IV bis zum normalen Wasserstand des Rheins nicht als 

zusätzlicher Retenlionsraum in Betracht kommt und habe deshalb meinen eigenen Be-

rechnungen fOr diesen Bereich lediglich den Raum ermitlek, der oberhalb der Hochwas-

sermarke 2 im Kölner Pegel liegl. Dies ist der Zertpunkt, bei dem die Schrtffahrt auf dem 

Rhein eingestellt werden muss, Auch unter Berücksichtigung dieser rechnerischen Korrek-

tur und unter Streichung weiterer, von der Beigeladenen in die Berechnung eingestellter 

Faktoren, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass nach wie vor ein erheblicher Gewinn 

an Retentionsraum nach der Durchführung der geplanten Maßnahme zur Verfugung steht 

Auf weiteres Befragen: Zu den EinwMden der Klager, die Besonderheiten des Rheinufers 

seien bei der Ermittlung des Retentionssraums nicht berücksichtigt worden, kann ich aus 

fachlicher Sicht Folgendes sagen: Das Rheinufer ist dadurch gekennzeichnet. dass dort 

grobporige Sand- und Kies.chichten vorhanden sind, die umfengreich Wasser aufnehmen 

können, Ich habe auch dies bei der Überprüfung der von der Beigeladenen vorgelegten 

Berechnungen berücksichtigt und bleibe auch unter der Berücksichtigung dieses Aspekts 

bei meiner fachlichen Auffassung eines erheblichen Retentionsraumgewinns. 

Auf Befragen des Prozessbevolimächtigten der Kläger: Ich erläutere dies wie folgt: Im Be-

reich des künftigen Hafenbeckens IV befinden sich gegenwärtig lediglich der grobporige 

Sand und Kies, der den Wasserstand des Rheins in etwa aufnimmt Nach Hersfellung des 

Hafanbackens steht in diesem Bereich der kompletle Raum vollstMdig zur zusätzlichen 

Aufnahme von Rheinwasser zur Vertogung. 

Herr Wilke erläutert des Weiteren, dass der Begriff der Gefahr im Sinne der Ziffern 9.45 

und 9.47 des Planfeststellungsbeschlusses durch die Bezugsgröße .11.30 m Kölnsr Pe-

gel" ausreichend bestimmt ist Infolge des gut funktionierenden Warnsystems am Rhein 

kann aus den ermittelten Wasserständen eine zentimetergenaue Vorhersage getroffen 

werden. 

Auf Befragen des Prozessbevollmächtigten der Kläger erläutert Herr Wilke weiter: Es gibt 

eine automatische Anzeige der Wasserstilnde, bei der eine blaue Unie den aktuellen Was-

serstand kennzeichnet, eine rote die Vorhersagen für die nächsten 24 Stunden darstelU 

und eine rot gestrichelle Anzeige die Vorhersagen für die nächsten 48 Stunden kenn-
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zeichne!. (Ergänzend weist er darauf hin, dass die farbliehe Darstellung gegebenenfalls 

abweichen kann), 

Der Prozessbevollmachtigte der Beigeladenen erläutert dazu, dass diese Werte von der 

Beigeladenen selbstverständlich schon wegen des Hafenbetriebs permanent überwacht 

werden müssen, 

Auf ausdrückliches Befragen erldärt Herr Wilke: Als der damals zuständige Fachdezement 

fOr Hechwasserschutz kann ich auch heute unter Berücksichtigung der von den Klägern 

vorgetragenen Gesich1spunkte feststellen, dass die geplante Hafenanlage bezüglich des 

Hochwasserschutzes keinen Bedenken unterliegt. 

Ergänzend möchte ich auF Folgendes hinweisen: Die Gebäude der berden Kläger liegen 

außerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes, d h, wenn der Kölner Pegel 

11,30 m erreicht, sind diese beiden Gebäude noch im trockenen Bereich Auch bei einem 

200-jährlichen Hochwasser (11,90 m Kölner Pegel) bewegt sich der Wasserstand an die-

sen beiden Gebauden im Zentimeterbereich, So dass das Aufschwimmen selbst eines lee-

ren Normcontainers nicht möglich ist Wir beziehen uns insoweit auf die Höhenangaben, 

die bei der Ausweisung der Überschwemmungsgebiete (1998) herangezogen worden 

sind. 

Der Prozessbevollmllchligte der Kläger legt dazu zwei Hochwassergefahrenkarten fOr die 

Bereiche Goderf und SOrth vor, die einmal für den Pegelstand 11,30 m und einmal rur den 

Pegelstand 11,90 m Kölner Pegel erstellt worden sind, 

Herr Wilke erläutert hierzu wie folgt: Die vorgelegten Hochwasserkarlen der Stadt Köln 

dienen allein dem Zweck, auf mögliche Gefahren hinzuweisen Rechtlich verbindlich sind 

allein die von der Bezirksregierung Köln festgelegten Überschwemmungsgebiete und al-

lein auf den darin enthaltenen Daten werden die hier rechtlich maßgeblichen Fragen erör-

tert, 

Die Kammer erörtert sodann den zwischen den Beteiligten streitigen ausreichenden lärm

schutz, 
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Die Frage, ob für das Grundstück der Klägerln Im Verfahren 14 K 4720106 ein Bebau-

ungsplan existiert, kann von keinem der Beteiligten definitiv beantwortet werden. 

Die Kammer hat insoweit in tatsächlicher Hinsicht verschiedene Fragen, die zunächst 

Reg. -Direktor Halmschlag (frOher staatliche Umweltämter Köln und Aachen und jetzt De-

zernat 53 der Bezirksregierung Köln - Immissionsschutz -) beantwortet. 

Auf Befragen erkläre ich, dass bei der Anfertigung derartiger Lärmschutzgutachten bei der 

Festlegung der Immissionsorte zunächst gefragt wird, wo die stärkste Betroffenheit zu er-

warten ist. Sodann spielen bei der Festlegung auch sonstige Kriterien, wie Windrichtung, 

Wettereinflüsse und dergleichen eine maßgebliche Rolle. 

Ergänzend wird zu der Frage, ob for die Wohnorte der Kläger andere Lärmwerte denkbar 

sind. der anwesende Herr De Poac von der ADU befragt 

Er erklärt: Bei der Auswahl des damaligen Imrnissionsortes 1 sind wir zunächst davon aUS-

gegangen, dass das Gehöft des Klägers  im Außenbereich liegt und wir haben 

im Einvernehmen mit dem Staatlichen Umweltamt den Immissionsort 1 so gewähR, dass 

damit das gesamte dort vorhandene reine Wohngebiet abgedeckt wird. 

Konkret befragt, ob fOr das Haus der Klägerin  abweichende Ulrmwerte 

ermilteH würden: Die Abweichungen wären so geringfügig, dass sie innerhalb der Mess-

genauigkeiten der Geräte lägen. Im Übrigen wird bei der Begutachtung die zweite Stelle 

hinter dem Komma gestrichen und die erste aut- bzw. abgerundet 

Befragt. welche Lärmquellen bei der Ermittlung des Betriebslärms berOcksichtigt werden 

sind: Entsprechend der Vorgabe des Staatlichen Umweltamtes wurden alle Geräusche auf 
dem Betriebsgelände, mit Ausnahme des Lärms, der durch das Rein- und Rausschieben 

der Züge entsteht, berücksiChtigt. 

Den Beteiligten wird Gelegenhe~ gegeben, zu dem Komplex Lä/1Tlschutz erganzend aus-

zuführen. 
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14K 4119/06 


Der Prozessbevollmächtigte des Klägers stellt die Anträge BI. 2 und BI 155.156 cl.GA. 

Vorgelesen und genehmigt. 

Die Kammer weist darauf hin, dass sie die Hilfsanlräge entsprechend umdeuten wird, für 

den Fall, dass insoweit Feststellungsanträge zutreffend sein sollten 

14 K 4120106 

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin stelH die Anträge BI. 2 und 145. 146 d.GA.. 

Vorgelesen und genehmigt. 

Die Kammer weist darauf hin, dass sie die Hilfsanträge entsprechend umdeuten wird, für 

den Fall, dass insoweit Feststellungsanträge zutreffend sein sollten. 

14 K 4719106 und 14 K 4720106 

Die Vertreter der Beklagten und der Prozessbevollmächtigte der Beigeladenen beantragen 

jeweils, 

die Klage abzuweisen. 

Vorgelesen und genehmigt. 

Den Beteiligten wird Gelegenheit gegeben, ihre Antr~ge weiter zu begründen, 

14 L 764109 

Die Beteiligten wiederholen ihre schriftsätzlieh gestellten Antrage 
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Der Vorsitzende schließt die mündliche Verhandlung, 

Beschlossen und verkündet; 

Die Entscheidungen werden den Beteiligten schriftlich zugestellt 

(J ud lek) (V e sen) 




